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1. Abschnitt: Zweck, Geltungsbereich  1. Kapitel: Zweck und Geltungsbereich so-
wie Aufsichtsbehörde des Bundes 

1. Kapitel: Zweck und Geltungsbereich so-
wie Aufsichtsbehörde des Bundes 

Art. 1 Zweck Art. 1 Zweck Art. 1 Zweck 

Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Persönlichkeit und der 
Grundrechte von Personen, über die Daten bearbeitet wer-
den. 

Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Persönlichkeit und der 

Grundrechte von natürlichen Personen, über die Personenda-

ten bearbeitet werden. 

Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Persönlichkeit und der 

Grundrechte von natürlichen Personen, über die Personenda-

ten bearbeitet werden. 

Art. 2 Geltungsbereich Art. 2 Geltungsbereich Art. 2 Persönlicher und sachlicher Geltungsbereich 

1 Dieses Gesetz gilt für das Bearbeiten von Daten natürlicher 
und juristischer Personen durch: 

1 Dieses Gesetz gilt für die Bearbeitung von Personendaten 

natürlicher Personen durch: 

1 Dieses Gesetz gilt für die Bearbeitung von Personendaten 

natürlicher Personen durch: 
a. private Personen; 

a. private Personen; a. private Personen; 
b. Bundesorgane. 

b. Bundesorgane. b. Bundesorgane. 
2 Es ist nicht anwendbar auf: 

2 Es ist nicht anwendbar auf: 2 Es ist nicht anwendbar auf: 
a. Personendaten, die eine natürliche Person ausschliesslich 
zum persönlichen Gebrauch bearbeitet und nicht an Aussen-
stehende bekannt gibt; 

a. Personendaten, die von einer natürlichen Person aus-

schliesslich zum persönlichen Gebrauch bearbeitet werden; 

a. Personendaten, die von einer natürlichen Person aus-

schliesslich zum persönlichen Gebrauch bearbeitet werden; 

b. Beratungen in den Eidgenössischen Räten und in den parla-
mentarischen Kommissionen; 

b. Personendaten, die von den eidgenössischen Räten und 

den parlamentarischen Kommissionen im Rahmen ihrer Bera-

tungen bearbeitet werden; 

b. Personendaten, die von den eidgenössischen Räten und 

den parlamentarischen Kommissionen im Rahmen ihrer Bera-

tungen bearbeitet werden; 
e. Personendaten, die das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz bearbeitet. 

c. Personendaten, die bearbeitet werden durch institutionelle 

Begünstigte nach Artikel 2 Absatz 1 des Gaststaatgesetzes 

vom 22. Juni 2007, die in der Schweiz Immunität von der Ge-

richtsbarkeit geniessen. 

c. Personendaten, die bearbeitet werden durch institutionelle 

Begünstigte nach Artikel 2 Absatz 1 des Gaststaatgesetzes 

vom 22. Juni 2007, die in der Schweiz Immunität von der Ge-

richtsbarkeit geniessen. 
c. hängige Zivilprozesse, Strafverfahren, Verfahren der inter-
nationalen Rechtshilfe sowie staats- und verwaltungsrechtli-
che Verfahren mit Ausnahme erstinstanzlicher Verwaltungs-
verfahren; 

3 Das anwendbare Verfahrensrecht regelt die Bearbeitung von 

Personendaten und die Rechte der betroffenen Personen in 

Gerichtsverfahren und in Verfahren nach bundesrechtlichen 

Verfahrensordnungen. Auf erstinstanzliche Verwaltungsver-

fahren sind die Bestimmungen dieses Gesetzes anwendbar. 

3 Das anwendbare Verfahrensrecht regelt die Bearbeitung von 

Personendaten und die Rechte der betroffenen Personen in 

Gerichtsverfahren und in Verfahren nach bundesrechtlichen 

Verfahrensordnungen. Auf erstinstanzliche Verwaltungsver-

fahren sind die Bestimmungen dieses Gesetzes anwendbar. 
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d. öffentliche Register des Privatrechtsverkehrs; 4 Die öffentlichen Register des Privatrechtsverkehrs, insbeson-

dere der Zugang zu diesen Registern und die Rechte der be-

troffenen Personen, werden durch die Spezialbestimmungen 

des anwendbaren Bundesrechts geregelt. Enthalten die Spezi-

albestimmungen keine Regelung, so ist dieses Gesetz anwend-

bar. 

4 Die öffentlichen Register des Privatrechtsverkehrs, insbeson-

dere der Zugang zu diesen Registern und die Rechte der be-

troffenen Personen, werden durch die Spezialbestimmungen 

des anwendbaren Bundesrechts geregelt. Enthalten die Spezi-

albestimmungen keine Regelung, so ist dieses Gesetz anwend-

bar. 

  Art. 3 Räumlicher Geltungsbereich 

  1 Dieses Gesetz gilt für Sachverhalte, die sich in der Schweiz 

auswirken, auch wenn sie im Ausland veranlasst werden. 

2 Für privatrechtliche Ansprüche gilt das Bundesgesetz vom 

18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht. Vor-

behalten bleiben zudem die Bestimmungen zum räumlichen 

Geltungsbereich des Strafgesetzbuchs. 

Art. 27 Aufsicht über Bundesorgane Art. 3 Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlich-
keitsbeauftragter 

Art. 4 Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlich-
keitsbeauftragter 

1 Der Beauftragte überwacht die Einhaltung dieses Gesetzes 
und der übrigen Datenschutzvorschriften des Bundes durch 
die Bundesorgane. Der Bundesrat ist von dieser Aufsicht aus-
genommen. 

1 Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauf-

tragte (Beauftragter) beaufsichtigt die Anwendung der bun-

desrechtlichen Datenschutzvorschriften. 

1 Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauf-

tragte (EDÖB) beaufsichtigt die Anwendung der bundesrechtli-

chen Datenschutzvorschriften. 

 2 Von der Aufsicht durch den Beauftragten sind ausgenom-

men: 

2 Von der Aufsicht durch den EDÖB sind ausgenommen: 

 a. die Bundesversammlung; a. die Bundesversammlung; 

 b. der Bundesrat; b. der Bundesrat; 

 c. die eidgenössischen Gerichte;  

d. die Bundesanwaltschaft, betreffend die Bearbeitung von 

Personendaten im Rahmen von Strafverfahren;  

e. Bundesbehörden, betreffend die Bearbeitung von Perso-

nendaten im Rahmen einer rechtsprechenden Tätigkeit oder 

von Verfahren der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen. 

c. die eidgenössischen Gerichte;  

d. die Bundesanwaltschaft: betreffend die Bearbeitung von 

Personendaten im Rahmen von Strafverfahren; 

e. Bundesbehörden: betreffend die Bearbeitung von Perso-

nendaten im Rahmen einer rechtsprechenden Tätigkeit oder 

von Verfahren der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen. 
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 2. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 2. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 

 

1. Abschnitt: Begriffe und Grundsätze 1. Abschnitt: Begriffe und Grundsätze 

Art. 3 Begriffe Art. 4 Begriffe Art. 5 Begriffe 

Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 

a. Personendaten (Daten): alle Angaben, die sich auf eine be-
stimmte oder bestimmbare Person beziehen;  

b. betroffene Personen: natürliche oder juristische Personen, 
über die Daten bearbeitet werden; 

 

In diesem Gesetz bedeuten: 

a. Personendaten: alle Angaben, die sich auf eine bestimmte 

oder bestimmbare natürliche Person beziehen; 

b. betroffene Person: natürliche Person, über die Personenda-

ten bearbeitet werden; 

In diesem Gesetz bedeuten: 

a. Personendaten: alle Angaben, die sich auf eine bestimmte 

oder bestimmbare natürliche Person beziehen; 

b. betroffene Person: natürliche Person, über die Personenda-

ten bearbeitet werden; 

c. besonders schützenswerte Personendaten: Daten über: c. besonders schützenswerte Personendaten: c. besonders schützenswerte Personendaten: 

1. die religiösen, weltanschaulichen, politischen oder gewerk-

schaftlichen Ansichten oder Tätigkeiten, 

1. Daten über religiöse, weltanschauliche, politische oder ge-

werkschaftliche Ansichten oder Tätigkeiten, 

1. Daten über religiöse, weltanschauliche, politische oder ge-

werkschaftliche Ansichten oder Tätigkeiten, 

2. die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Rassenzugehörig-

keit, 

2. Daten über die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Zuge-

hörigkeit zu einer Rasse oder Ethnie, 

2. Daten über die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Zuge-

hörigkeit zu einer Rasse oder Ethnie, 
 

3. genetische Daten, 3. genetische Daten,  

3. Massnahmen der sozialen Hilfe, 4. biometrische Daten, die eine natürliche Person eindeutig 
identifizieren, 

4. biometrische Daten, die eine natürliche Person eindeutig 

identifizieren, 
4. administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sank-
tionen; 

 

5. Daten über verwaltungs- und strafrechtliche Verfolgungen 
oder Sanktionen,  

6. Daten über Massnahmen der sozialen Hilfe; 

5. Daten über verwaltungs- und strafrechtliche Verfolgungen 
oder Sanktionen, 

6. Daten über Massnahmen der sozialen Hilfe; 
   
 d. Bearbeiten: jeder Umgang mit Personendaten, unabhängig 

von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere 
das Beschaffen, Speichern, Aufbewahren, Verwenden, Verän-
dern, Bekanntgeben, Archivieren, Löschen oder Vernichten 
von Daten; 

d. Bearbeiten: jeder Umgang mit Personendaten, unabhängig 
von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere 
das Beschaffen, Speichern, Aufbewahren, Verwenden, Verän-
dern, Bekanntgeben, Archivieren, Löschen oder Vernichten 
von Daten; 

 e. Bekanntgeben: das Übermitteln oder Zugänglichmachen 
von Personendaten; 

 

e. Bekanntgeben: das Übermitteln oder Zugänglichmachen 
von Personendaten; 
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e. Bearbeiten: jeder Umgang mit Personendaten, unabhängig 
von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere 
das Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden, Umarbeiten, Be-
kanntgeben, Archivieren oder Vernichten von Daten; 

f. Profiling: die Bewertung bestimmter Merkmale einer Person 
auf der Grundlage von automatisiert bearbeiteten Personen-
daten, insbesondere um die Arbeitsleistung, die wirtschaftli-
chen Verhältnisse, die Gesundheit, das Verhalten, die Vorlie-
ben, den Aufenthaltsort oder die Mobilität zu analysieren 
oder vorherzusagen; 

 

 

f. Profiling: jede Art der automatisierten Bearbeitung von Per-
sonendaten, die darin besteht, dass diese Daten verwendet 
werden, um  bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine 
natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um 
Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Ge-
sundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, 
Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen 
Person zu analysieren oder vorherzusagen; 

g. Profiling mit hohem Risiko: Profiling, das ein hohes Risiko 
für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen 
Person mit sich bringt, indem es zu einer Verknüpfung von Da-
ten führt, die eine Beurteilung wesentlicher Aspekte der Per-
sönlichkeit einer natürlichen Person erlaubt; 

f. Bekanntgeben: das Zugänglichmachen von Personendaten 
wie das Einsichtgewähren, Weitergeben oder Veröffentlichen; 

g. Verletzung der Datensicherheit: eine Verletzung der Sicher-
heit, die ungeachtet der Absicht oder der Widerrechtlichkeit 
dazu führt, dass Personendaten verlorengehen, gelöscht, ver-
nichtet oder verändert werden oder Unbefugten offengelegt 
oder zugänglich gemacht werden; 

h. Verletzung der Datensicherheit: eine Verletzung der Sicher-
heit, die dazu führt, dass Personendaten unbeabsichtigt oder 
widerrechtlich verlorengehen, gelöscht, vernichtet oder ver-
ändert werden oder Unbefugten offengelegt oder zugänglich 
gemacht werden; 

d. Persönlichkeitsprofil: eine Zusammenstellung von Daten, 
die eine Beurteilung wesentlicher Aspekte der Persönlichkeit 
einer natürlichen Person erlaubt; 

h. Bundesorgan: Behörde oder Dienststelle des Bundes oder 
Person, die mit öffentlichen Aufgaben des Bundes betraut ist; 

i. Bundesorgan: Behörde oder Dienststelle des Bundes oder 
Person, die mit öffentlichen Aufgaben des Bundes betraut ist; 

g. Datensammlung: jeder Bestand von Personendaten, der so 
aufgebaut ist, dass die Daten nach betroffenen Personen er-
schliessbar sind; 

i. Verantwortlicher: private Person oder Bundesorgan, die o-
der das allein oder zusammen mit anderen über den Zweck 
und die Mittel der Bearbeitung entscheidet; 

j. Verantwortlicher: private Person oder Bundesorgan, die o-
der das allein oder zusammen mit anderen über den Zweck 
und die Mittel der Bearbeitung entscheidet; 

h. Bundesorgane: Behörden und Dienststellen des Bundes so-
wie Personen, soweit sie mit öffentlichen Aufgaben des Bun-
des betraut sind; 

j. Auftragsbearbeiter: private Person oder Bundesorgan, die o-
der das im Auftrag des Verantwortlichen Personendaten bear-
beitet. 

k. Auftragsbearbeiter: private Person oder Bundesorgan, die 
oder das im Auftrag des Verantwortlichen Personendaten be-
arbeitet. 

i. Inhaber der Datensammlung: private Personen oder Bundes-
organe, die über den Zweck und den Inhalt der Datensamm-
lung entscheiden; 

  

   

 

 
j. Gesetz im formellen Sinn: 

1. Bundesgesetze, 
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2. für die Schweiz verbindliche Beschlüsse internationaler Or-
ganisationen und von der Bundesversammlung genehmigte 
völkerrechtliche Verträge mit rechtsetzendem Inhalt; 

2. Abschnitt: Allgemeine Datenschutzbe-
stimmungen 

  

Art. 4 Grundsätze Art. 5 Grundsätze Art. 6 Grundsätze 

1 Personendaten dürfen nur rechtmässig bearbeitet werden.  

2 Ihre Bearbeitung hat nach Treu und Glauben zu erfolgen und 
muss verhältnismässig sein.  

3 Personendaten dürfen nur zu dem Zweck bearbeitet wer-
den, der bei der Beschaffung angegeben wurde, aus den Um-
ständen ersichtlich oder gesetzlich vorgesehen ist.  

4 Die Beschaffung von Personendaten und insbesondere 
Zweck der ihrer Bearbeitung müssen für die betroffene Person 
erkennbar sein. 

1 Personendaten müssen rechtmässig bearbeitet werden.  

2 Die Bearbeitung muss nach Treu und Glauben erfolgen und 
verhältnismässig sein.  

3 Personendaten dürfen nur zu einem bestimmten und für die 
betroffene Person erkennbaren Zweck beschafft werden; sie 
dürfen nur so bearbeitet werden, dass es mit diesem Zweck 
vereinbar ist. 

 4 Sie werden vernichtet oder anonymisiert, sobald sie zum 
Zweck der Bearbeitung nicht mehr erforderlich sind. 

1 Personendaten müssen rechtmässig bearbeitet werden. 

2 Die Bearbeitung muss nach Treu und Glauben erfolgen und 
verhältnismässig sein. 

3 Personendaten dürfen nur zu einem bestimmten und für die 
betroffene Person erkennbaren Zweck beschafft werden; sie 
dürfen nur so bearbeitet werden, dass es mit diesem Zweck 
vereinbar ist.  

4 Sie werden vernichtet oder anonymisiert, sobald sie zum 
Zweck der Bearbeitung nicht mehr erforderlich sind. 

[Art. 5 Richtigkeit der Daten]  

1 Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtig-
keit zu vergewissern. Er hat alle angemessenen Massnahmen 
zu treffen, damit die Daten berichtigt oder vernichtet werden, 
die im Hinblick auf den Zweck ihrer Beschaffung oder Bearbei-
tung unrichtig oder unvollständig sind. 
2 Jede betroffene Person kann verlangen, dass unrichtige Da-
ten berichtigt werden. 
 

5 Wer Personendaten bearbeitet, muss sich über deren Rich-
tigkeit vergewissern. Sie oder er muss alle angemessenen 
Massnahmen treffen, damit die Daten berichtigt, gelöscht o-
der vernichtet werden, die im Hinblick auf den Zweck ihrer Be-
schaffung oder Bearbeitung unrichtig oder unvollständig sind. 

5 Wer Personendaten bearbeitet, muss sich über deren Rich-
tigkeit vergewissern. Sie oder er muss alle angemessenen 
Massnahmen treffen, damit die Daten berichtigt, gelöscht o-
der vernichtet werden, die im Hinblick auf den Zweck ihrer Be-
schaffung oder Bearbeitung unrichtig oder unvollständig sind. 
Die Angemessenheit der Massnahmen hängt namentlich ab 
von der Art und dem Umfang der Bearbeitung sowie vom Ri-
siko, das die Bearbeitung für die Persönlichkeit und Grund-
rechte der betroffenen Personen mit sich bringt. 

[Art. 4 Grundsätze]  

5 Ist für die Bearbeitung von Personendaten die Einwilligung 
der betroffenen Person erforderlich, so ist diese Einwilligung 
erst gültig, wenn sie nach angemessener Information freiwillig 
erfolgt. Bei der Bearbeitung von besonders schützenswerten 
Personendaten oder Persönlichkeitsprofilen muss die Einwilli-
gung zudem ausdrücklich erfolgen. 

6 Ist die Einwilligung der betroffenen Person erforderlich, so 
ist diese Einwilligung nur gültig, wenn sie für eine oder meh-
rere bestimmte Bearbeitungen nach angemessener Informa-
tion, freiwillig und eindeutig erteilt wird. Für die Bearbeitung 
von besonders schützenswerten Personendaten und das Profi-
ling muss die Einwilligung ausdrücklich erfolgen. 

6 Ist die Einwilligung der betroffenen Person erforderlich, so 
ist diese Einwilligung nur gültig, wenn sie für eine oder meh-
rere bestimmte Bearbeitungen nach angemessener Informa-
tion freiwillig erteilt wird.  

7 Die Einwilligung muss ausdrücklich erfolgen für: 

a. die Bearbeitung von besonders schützenswerten Personen-
daten; 

b. ein Profiling mit hohem Risiko durch eine private Person; o-
der 
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c. ein Profiling durch ein Bundesorgan. 

 

 Art. 6 Datenschutz durch Technik und datenschutz-
freundliche Voreinstellungen 

Art. 7 Datenschutz durch Technik und datenschutz-
freundliche Voreinstellungen 

 1 Der Verantwortliche ist verpflichtet, die Datenbearbeitung 
technisch und organisatorisch so auszugestalten, dass die Da-
tenschutzvorschriften eingehalten werden, insbesondere die 
Grundsätze nach Artikel 5. Er berücksichtigt dies ab der Pla-
nung. 

1 Der Verantwortliche ist verpflichtet, die Datenbearbeitung 
technisch und organisatorisch so auszugestalten, dass die Da-
tenschutzvorschriften eingehalten werden, insbesondere die 
Grundsätze nach Artikel 6. Er berücksichtigt dies ab der Pla-
nung. 

 2 Die technischen und organisatorischen Massnahmen müs-
sen insbesondere dem Stand der Technik, der Art und dem 
Umfang der Datenbearbeitung sowie den Risiken, welche die 
Bearbeitung für die Persönlichkeit und Grundrechte der be-
troffenen Personen mit sich bringt, angemessen sein. 

2 Die technischen und organisatorischen Massnahmen müs-
sen insbesondere dem Stand der Technik, der Art und dem 
Umfang der Datenbearbeitung sowie dem Risiko, das die Bear-
beitung für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der be-
troffenen Personen mit sich bringt, angemessen sein. 

 3 Der Verantwortliche ist verpflichtet, mittels geeigneter Vor-
einstellungen sicherzustellen, dass die Bearbeitung der Perso-
nendaten auf das für den Verwendungszweck nötige Mindest-
mass beschränkt ist, soweit die betroffene Person nicht etwas 
anderes bestimmt. 

3 Der Verantwortliche ist verpflichtet, mittels geeigneter Vor-
einstellungen sicherzustellen, dass die Bearbeitung der Perso-
nendaten auf das für den Verwendungszweck nötige Mindest-
mass beschränkt ist, soweit die betroffene Person nicht etwas 
anderes bestimmt. 

Art. 7 Datensicherheit Art. 7 Datensicherheit Art. 8 Datensicherheit 

1 Personendaten müssen durch angemessene technische und 
organisatorische Massnahmen gegen unbefugtes Bearbeiten 
geschützt werden 

1 Der Verantwortliche und der Auftragsbearbeiter gewährleis-
ten durch geeignete technische und organisatorische Mass-
nahmen eine dem Risiko angemessene Datensicherheit. 

1 Der Verantwortliche und der Auftragsbearbeiter gewährleis-
ten durch geeignete technische und organisatorische Mass-
nahmen eine dem Risiko angemessene Datensicherheit. 

2 Der Bundesrat erlässt nähere Bestimmungen über die Min-
destanforderungen an die Datensicherheit. 

2 Die Massnahmen müssen es ermöglichen, Verletzungen der 
Datensicherheit zu vermeiden. 

2 Die Massnahmen müssen es ermöglichen, Verletzungen der 
Datensicherheit zu vermeiden. 

 3 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Mindestan-
forderungen an die Datensicherheit. 

3 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Mindestan-
forderungen an die Datensicherheit. 

Art. 10a Datenbearbeitung durch Dritte Art. 8 Bearbeitung durch Auftragsbearbeiter Art. 9 Bearbeitung durch Auftragsbearbeiter 

 
1 Das Bearbeiten von Personendaten kann durch Vereinba-
rung oder Gesetz Dritten übertragen werden, wenn: 

a. die Daten nur so bearbeitet werden, wie der Auftraggeber 
selbst es tun dürfte; und 

1 Die Bearbeitung von Personendaten kann vertraglich oder 
durch die Gesetzgebung einem Auftragsbearbeiter übertragen 
werden, wenn: 

a. die Daten so bearbeitet werden, wie der Verantwortliche 
selbst es tun dürfte; und 

1 Die Bearbeitung von Personendaten kann vertraglich oder 
durch die Gesetzgebung einem Auftragsbearbeiter übertragen 
werden, wenn: 

a. die Daten so bearbeitet werden, wie der Verantwortliche 
selbst es tun dürfte; und 
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b. keine gesetzliche oder vertragliche Geheimhaltungspflicht 
die Übertragung verbietet. 

2 Der Verantwortliche muss sich insbesondere vergewissern, 
dass der Auftragsbearbeiter in der Lage ist, die Datensicher-
heit zu gewährleisten. 

b. keine gesetzliche oder vertragliche Geheimhaltungspflicht 
es verbietet. 

b. keine gesetzliche oder vertragliche Geheimhaltungspflicht 
die Übertragung verbietet. 

3 Der Auftragsbearbeiter darf die Bearbeitung nur mit vorgän-
giger Genehmigung des Verantwortlichen einem Dritten über-
tragen. 

2 Der Auftraggeber muss sich insbesondere vergewissern, 
dass der Dritte die Datensicherheit gewährleistet. 

2 Der Verantwortliche muss sich insbesondere vergewissern, 
dass der Auftragsbearbeiter in der Lage ist, die Datensicher-
heit zu gewährleisten. 

4 Er kann dieselben Rechtfertigungsgründe geltend machen 
wie der Verantwortliche. 

3 Dritte können dieselben Rechtfertigungsgründe geltend ma-
chen wie der Auftraggeber. 

3 Der Auftragsbearbeiter darf die Bearbeitung nur mit vorgän-
giger Genehmigung des Verantwortlichen einem Dritten über-
tragen.  

4 Er kann dieselben Rechtfertigungsgründe geltend machen 
wie der Verantwortliche. 

 

[Art. 11a Abs. 5 lit. e] Art. 9 Datenschutzberaterin oder -berater Art. 10 Datenschutzberaterin oder -berater 

 1 Private Verantwortliche können eine Datenschutzberaterin 
oder einen Datenschutzberater ernennen. 

1 Private Verantwortliche können eine Datenschutzberaterin 
oder einen Datenschutzberater ernennen. 

2 Die Datenschutzberaterin oder der Datenschutzberater ist 
Anlaufstelle für die betroffenen Personen und für die Behör-
den, die in der Schweiz für den Datenschutz zuständig sind. Sie 
oder er hat namentlich folgende Aufgaben: 

a. Schulung und Beratung des privaten Verantwortlichen in 
Fragen des Datenschutzes; 

b. Mitwirkung bei der Anwendung der Datenschutzvorschrif-
ten. 

 

 2 Sie können von der Ausnahme nach Artikel 21 Absatz 4 Ge-
brauch machen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

a. Die Datenschutzberaterin oder der Datenschutzberater übt 
ihre oder seine Funktion fachlich unabhängig aus; sie oder er 
ist gegenüber dem Verantwortlichen nicht weisungsgebun-
den. 

3 Private Verantwortliche können von der Ausnahme nach Ar-
tikel 23 Absatz 4 Gebrauch machen, wenn die folgenden Vo-
raussetzungen erfüllt sind: 

a. Die Datenschutzberaterin oder der Datenschutzberater übt 
ihre oder seine Funktion gegenüber dem Verantwortlichen 
fachlich unabhängig und weisungsungebunden aus. 
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 b. Sie oder er übt keine Tätigkeiten aus, die mit ihren oder 
seinen Aufgaben als Datenschutzberaterin oder -berater un-
vereinbar sind. 

c. Sie oder er verfügt über die erforderlichen Fachkenntnisse. 

b. Sie oder er übt keine Tätigkeiten aus, die mit ihren oder sei-
nen Aufgaben als Datenschutzberaterin oder -berater unver-
einbar sind. 

 

 c. Sie oder er verfügt über die erforderlichen Fachkenntnisse. 

 d. Der Verantwortliche veröffentlicht die Kontaktdaten der 
Datenschutzberaterin oder des Datenschutzberaters und teilt 
diese dem Beauftragten mit. 

3 Der Bundesrat regelt die Ernennung von Datenschutzberate-
rinnen und Datenschutzberatern durch die Bundesorgane. 

d. Der Verantwortliche veröffentlicht die Kontaktdaten der 
Datenschutzberaterin oder des Datenschutzberaters und teilt 
diese dem EDÖB mit. 

4 Der Bundesrat regelt die Ernennung von Datenschutzberate-
rinnen und Datenschutzberatern durch die Bundesorgane. 

 Art. 10 Verhaltenskodizes Art. 11 Verhaltenskodizes 

 1 Berufs- und Wirtschaftsverbände, die nach ihren Statuten 
zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder 
befugt sind, sowie Bundesorgane können dem Beauftragten 
einen Verhaltenskodex vorlegen. 

1 Berufs-, Branchen- und Wirtschaftsverbände, die nach ihren 
Statuten zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer 
Mitglieder befugt sind, sowie Bundesorgane können dem 
EDÖB Verhaltenskodizes vorlegen. 

 2 Dieser nimmt zu den Verhaltenskodizes Stellung und veröf-
fentlicht seine Stellungnahmen. 

2 Dieser nimmt zu den Verhaltenskodizes Stellung und veröf-
fentlicht seine Stellungnahmen. 

Art. 11a Register der Datensammlungen Art. 11 Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten Art. 12 Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten 

1 Der Beauftragte führt ein Register der Datensammlungen, 
das über Internet zugänglich ist. Jede Person kann das Regis-
ter einsehen. 

2 Bundesorgane müssen sämtliche Datensammlungen beim 
Beauftragten zur Registrierung anmelden. 

3 Private Personen müssen Datensammlungen anmelden, 
wenn: 

a. regelmässig besonders schützenswerte Personendaten oder 
Persönlichkeitsprofile bearbeitet werden; oder 

b. regelmässig Personendaten an Dritte bekannt gegeben wer-
den. 

4 Die Datensammlungen müssen angemeldet werden, bevor 
sie eröffnet werden. 

5 Entgegen den Bestimmungen der Absätze 2 und 3 muss der 
Inhaber von Datensammlungen seine Sammlungen nicht an-
melden, wenn: 

1 Die Verantwortlichen und Auftragsbearbeiter führen ein 
Verzeichnis ihrer Bearbeitungstätigkeiten. 

 

2 Das Verzeichnis des Verantwortlichen enthält mindestens: 

a. die Identität des Verantwortlichen; 

b. den Bearbeitungszweck; 

c. eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und 
der Kategorien bearbeiteter Personendaten; 

d. die Kategorien der Empfängerinnen und Empfänger; 

e. wenn möglich die Aufbewahrungsdauer der Personendaten 
oder die Kriterien zur Festlegung dieser Dauer;  

f. wenn möglich eine allgemeine Beschreibung der Massnah-
men zur Gewährleistung der Datensicherheit nach Artikel 7;  

g. falls die Daten ins Ausland bekanntgegeben werden, die An-
gabe des Staates sowie die Garantien nach Artikel 13 Absatz 2; 

1 Die Verantwortlichen und Auftragsbearbeiter führen je ein 
Verzeichnis ihrer Bearbeitungstätigkeiten. 

 

2 Das Verzeichnis des Verantwortlichen enthält mindestens: 

a. die Identität des Verantwortlichen; 

b. den Bearbeitungszweck; 

c. eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und 
der Kategorien bearbeiteter Personendaten; 

d. die Kategorien der Empfängerinnen und Empfänger; 

e. wenn möglich die Aufbewahrungsdauer der Personendaten 
oder die Kriterien zur Festlegung dieser Dauer; 

f. wenn möglich eine allgemeine Beschreibung der Massnah-
men zur Gewährleistung der Datensicherheit nach Artikel 8; 

g. falls die Daten ins Ausland bekanntgegeben werden, die An-
gabe des Staates sowie die Garantien nach Artikel 16 Absatz 2. 
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a. private Personen Daten aufgrund einer gesetzlichen Ver-
pflichtung bearbeiten; 

b. der Bundesrat eine Bearbeitung von der Anmeldepflicht 
ausgenommen hat, weil sie die Rechte der betroffenen Perso-
nen nicht gefährdet; 

c. er die Daten ausschliesslich für die Veröffentlichung im re-
daktionellen Teil eines periodisch erscheinenden Mediums 
verwendet und keine Daten an Dritte weitergibt, ohne dass 
die betroffenen Personen davon Kenntnis haben; 

d. die Daten durch Journalisten bearbeitet werden, denen die 
Datensammlung ausschliesslich als persönliches Arbeitsinstru-
ment dient; 

e. er einen Datenschutzverantwortlichen bezeichnet hat, der 
unabhängig die betriebsinterne Einhaltung der Datenschutz-
vorschriften überwacht und ein Verzeichnis der Datensamm-
lungen führt; 

f. er aufgrund eines Zertifizierungsverfahrens nach Artikel 11 
ein Datenschutz-Qualitätszeichen erworben hat und das Er-
gebnis der Bewertung dem Beauftragten mitgeteilt wurde. 

6 Der Bundesrat regelt die Modalitäten der Anmeldung der 
Datensammlungen, der Führung und der Veröffentlichung des 
Registers sowie die Stellung und die Aufgaben der Daten-
schutzverantwortlichen nach Absatz 5 Buchstabe e und die 
Veröffentlichung eines Verzeichnisses der Inhaber der Daten-
sammlungen, welche nach Absatz 5 Buchstaben e und f der 
Meldepflicht enthoben sind. 

3 Das Verzeichnis des Auftragsbearbeiters enthält Angaben 
zur Identität des Auftragsbearbeiters und des Verantwortli-
chen, zu den Kategorien von Bearbeitungen, die im Auftrag 
des Verantwortlichen durchgeführt werden, sowie die Anga-
ben nach Absatz 2 Buchstaben f und g. 

4 Die Bundesorgane melden ihre Verzeichnisse dem Beauf-
tragten. 

5 Der Bundesrat kann Ausnahmen für Unternehmen vorse-
hen, die weniger als fünfzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigen und deren Datenbearbeitung nur ein geringes Ri-
siko von Verletzungen der Persönlichkeit der betroffenen Per-
sonen mit sich bringt. 

3 Das Verzeichnis des Auftragsbearbeiters enthält Angaben 
zur Identität des Auftragsbearbeiters und des Verantwortli-
chen, zu den Kategorien von Bearbeitungen, die im Auftrag 
des Verantwortlichen durchgeführt werden, sowie die Anga-
ben nach Absatz 2 Buchstaben f und g. 

4 Die Bundesorgane melden ihre Verzeichnisse dem EDÖB. 

 

5 Der Bundesrat sieht Ausnahmen für Unternehmen vor, die 
weniger als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäfti-
gen und deren Datenbearbeitung ein geringes Risiko von Ver-
letzungen der Persönlichkeit der betroffenen Personen mit 
sich bringt. 

Art. 11 Zertifizierungsverfahren Art. 12 Zertifizierung Art. 13 Zertifizierung 

1 Um den Datenschutz und die Datensicherheit zu verbessern, 
können die Hersteller von Datenbearbeitungssystemen oder -
programmen sowie private Personen oder Bundesorgane, die 
Personendaten bearbeiten, ihre Systeme, Verfahren und ihre 
Organisation einer Bewertung durch anerkannte unabhängige 
Zertifizierungsstellen unterziehen. 

1 Die Hersteller von Datenbearbeitungssystemen oder -pro-
grammen sowie die Verantwortlichen und Auftragsbearbeiter 
können ihre Systeme, Produkte und Dienstleistungen einer 
Bewertung durch anerkannte unabhängige Zertifizierungsstel-
len unterziehen. 

1 Die Hersteller von Datenbearbeitungssystemen oder -pro-
grammen sowie die Verantwortlichen und Auftragsbearbeiter 
können ihre Systeme, Produkte und Dienstleistungen einer 
Bewertung durch anerkannte unabhängige Zertifizierungsstel-
len unterziehen. 

2 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Anerkennung 
von Zertifizierungsverfahren und die Einführung eines Daten-
schutz-Qualitätszeichens. Er berücksichtigt dabei das internati-
onale Recht und die international anerkannten technischen 
Normen.  
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2 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Anerkennung 
von Zertifizierungsverfahren und die Einführung eines Daten-
schutz-Qualitätszeichens. Er berücksichtigt dabei das internati-
onale Recht und die international anerkannten technischen 
Normen. 

2 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Anerkennung 
von Zertifizierungsverfahren und die Einführung eines Daten-
schutz-Qualitätszeichens. Er berücksichtigt dabei das internati-
onale Recht und die international anerkannten technischen 
Normen. 

 

  2. Abschnitt: Datenbearbeitung durch pri-
vate Verantwortliche mit Sitz oder Wohn-
sitz im Ausland 

  Art. 14 Vertretung 

  1 Private Verantwortliche mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland 
bezeichnen eine Vertretung in der Schweiz, wenn sie Perso-
nendaten von Personen in der Schweiz bearbeiten und die Da-
tenbearbeitung die folgenden Voraussetzungen erfüllt: 

a. Die Bearbeitung steht im Zusammenhang mit dem Angebot 
von Waren und Dienstleistungen oder der Beobachtung des 
Verhaltens von Personen in der Schweiz.  

b. Es handelt sich um eine umfangreiche Bearbeitung. 

c. Es handelt sich um eine regelmässige Bearbeitung. 

d. Die Bearbeitung bringt ein hohes Risiko für die Persönlich-
keit der betroffenen Personen mit sich. 

2 Die Vertretung dient als Anlaufstelle für die betroffenen Per-
sonen und den EDÖB. 

3 Der Verantwortliche veröffentlicht den Namen und die Ad-
resse der Vertretung. 

 
  Art. 15 Pflichten der Vertretung 

1 Die Vertretung führt ein Verzeichnis der Bearbeitungstätig-
keiten des Verantwortlichen, das die Angaben nach Artikel 12 
Absatz 2 enthält. 

2 Auf Anfrage teilt sie dem EDÖB die im Verzeichnis enthalte-
nen Angaben mit. 
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3 Auf Anfrage erteilt sie der betroffenen Person Auskünfte 
darüber, wie sie ihre Rechte ausüben kann. 

 

 2. Abschnitt: Bekanntgabe von Personen-
daten ins Ausland 

3. Abschnitt: Bekanntgabe von Personen-
daten ins Ausland 

Art. 6 Grenzüberschreitende Bekanntgabe Art. 13 Grundsätze Art. 16 Grundsätze 

1 Personendaten dürfen nicht ins Ausland bekannt gegeben 
werden, wenn dadurch die Persönlichkeit der betroffenen 
Personen schwerwiegend gefährdet würde, namentlich weil 
eine Gesetzgebung fehlt, die einen angemessenen Schutz ge-
währleistet. 

1 Personendaten dürfen ins Ausland bekanntgegeben werden, 
wenn der Bundesrat festgestellt hat, dass die Gesetzgebung 
des betreffenden Staates oder das internationale Organ einen 
angemessenen Schutz gewährleistet 

1 Personendaten dürfen ins Ausland bekanntgegeben werden, 
wenn der Bundesrat festgestellt hat, dass die Gesetzgebung 
des betreffenden Staates oder das internationale Organ einen 
angemessenen Schutz gewährleistet.  

2 Fehlt eine Gesetzgebung, die einen angemessenen Schutz 
gewährleistet, so können Personendaten ins Ausland nur be-
kannt gegeben werden, wenn: 

2 Liegt kein Entscheid des Bundesrates nach Absatz 1 vor, so 
dürfen Personendaten ins Ausland bekanntgegeben werden, 
wenn ein geeigneter Datenschutz gewährleistet wird durch: 

2 Liegt kein Entscheid des Bundesrates nach Absatz 1 vor, so 
dürfen Personendaten ins Ausland bekanntgegeben werden, 
wenn ein geeigneter Datenschutz gewährleistet wird durch: 

a. hinreichende Garantien, insbesondere durch Vertrag, einen 
angemessenen Schutz im Ausland gewährleisten; 

a. einen völkerrechtlicher Vertrag; a. einen völkerrechtlichen Vertrag; 

 b. Datenschutzklauseln in einem Vertrag zwischen dem Ver-
antwortlichen oder dem Auftragsbearbeiter und seinem Ver-
tragspartner, die dem Beauftragten vorgängig mitgeteilt wur-
den; 

b. Datenschutzklauseln in einem Vertrag zwischen dem Ver-
antwortlichen oder dem Auftragsbearbeiter und seiner Ver-
tragspartnerin oder seinem Vertragspartner, die dem EDÖB 
vorgängig mitgeteilt wurden; 

 c. spezifische Garantien, die das zuständige Bundesorgan erar-
beitet und dem Beauftragten vorgängig mitgeteilt hat; 

c. spezifische Garantien, die das zuständige Bundesorgan erar-
beitet und dem EDÖB vorgängig mitgeteilt hat; 

 d. Standarddatenschutzklauseln, die der Beauftragte vorgän-
gig genehmigt, ausgestellt oder anerkannt hat; oder 

d. Standarddatenschutzklauseln, die der EDÖB vorgängig ge-
nehmigt, ausgestellt oder anerkannt hat; oder 

g. die Bekanntgabe innerhalb derselben juristischen Person o-
der Gesellschaft oder zwischen juristischen Personen oder Ge-
sellschaften, die einer einheitlichen Leitung unterstehen, 
stattfindet, sofern die Beteiligten Datenschutzregeln unterste-
hen, welche einen angemessenen Schutz gewährleisten. 

e. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschrif-
ten, die vorgängig vom Beauftragten oder von einer für den 
Datenschutz zuständigen Behörde eines Staates, der einen an-
gemessenen Schutz gewährleistet, genehmigt wurden. 

e. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschrif-
ten, die vorgängig vom EDÖB oder von einer für den Daten-
schutz zuständigen Behörde eines Staates, der einen ange-
messenen Schutz gewährleistet, genehmigt wurden. 

   

   
3 Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauf-
tragte (Beauftragte, Art. 26) muss über die Garantien nach Ab-
satz 2 Buchstabe a und die Datenschutzregeln nach Absatz 2 

3 Der Bundesrat kann andere geeignete Garantien im Sinne 
von Absatz 2 vorsehen. 

3 Der Bundesrat kann andere geeignete Garantien im Sinne 
von Absatz 2 vorsehen. 
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Buchstabe g informiert werden. Der Bundesrat regelt die Ein-
zelheiten dieser Informationspflicht. 

   

[Art. 6 Grenzüberschreitende Bekanntgabe] Art. 14 Ausnahmen Art. 17 Ausnahmen 

 1 Abweichend von Artikel 13 Absätze 1 und 2 dürfen in den 
folgenden Fällen Personendaten ins Ausland bekanntgegeben 
werden: 

1 Abweichend von Artikel 16 Absätze 1 und 2 dürfen in den 
folgenden Fällen Personendaten ins Ausland bekanntgegeben 
werden: 

 

b. die betroffene Person im Einzelfall eingewilligt hat; 

 

c. die Bearbeitung in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrags steht und es 
sich um Personendaten des Vertragspartners handelt; 

a. Die betroffene Person hat ausdrücklich in die Bekanntgabe 
eingewilligt.  

b. Die Bekanntgabe steht in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrags: 

1. zwischen dem Verantwortlichen und der betroffenen Per-
son, oder 

2. zwischen dem Verantwortlichen und seinem Vertrags-
partner oder seiner Vertragspartnerin im Interesse der be-
troffenen Person. 

a. Die betroffene Person hat ausdrücklich in die Bekanntgabe 
eingewilligt. 

b. Die Bekanntgabe steht in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrags: 

1. zwischen dem Verantwortlichen und der betroffenen Per-
son, oder 

2. zwischen dem Verantwortlichen und seiner Vertragspartne-
rin oder seinem Vertragspartner im Interesse der betroffenen 
Person. 

 c. Die Bekanntgabe ist notwendig für: c. Die Bekanntgabe ist notwendig für: 
d. die Bekanntgabe im Einzelfall entweder für die Wahrung ei-
nes überwiegenden öffentlichen Interesses oder für die Fest-
stellung, Ausübung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen 
vor Gericht unerlässlich ist; 

1. die Wahrung eines überwiegenden öffentlichen Interesses, 
oder 

1. die Wahrung eines überwiegenden öffentlichen Interesses, 
oder 

 2. die Feststellung, Ausübung oder Durchsetzung von Rechts-
ansprüchen vor einem Gericht oder einer anderen zuständi-
gen ausländischen Behörde. 

2. die Feststellung, Ausübung oder Durchsetzung von Rechts-
ansprüchen vor einem Gericht oder einer anderen zuständi-
gen ausländischen Behörde. 

e. die Bekanntgabe im Einzelfall erforderlich ist, um das Leben 
oder die körperliche Integrität der betroffenen Person zu 
schützen; 

d. Die Bekanntgabe ist notwendig, um das Leben oder die kör-
perliche Unversehrtheit der betroffenen Person oder eines 
Dritten zu schützen, und es ist nicht möglich, innerhalb einer 
angemessenen Frist die Einwilligung der betroffenen Person 
einzuholen. 

d. Die Bekanntgabe ist notwendig, um das Leben oder die kör-
perliche Unversehrtheit der betroffenen Person oder eines 
Dritten zu schützen, und es ist nicht möglich, innerhalb einer 
angemessenen Frist die Einwilligung der betroffenen Person 
einzuholen. 

 e. Die betroffene Person hat die Daten allgemein zugänglich 
gemacht und eine Bearbeitung nicht ausdrücklich untersagt. 

e. Die betroffene Person hat die Daten allgemein zugänglich 
gemacht und eine Bearbeitung nicht ausdrücklich untersagt. 

 f. Die Daten stammen aus einem gesetzlich vorgesehenen Re-
gister, das öffentlich oder Personen mit einem schutzwürdi-
gen Interesse zugänglich ist, soweit im Einzelfall die gesetzli-
chen Voraussetzungen der Einsichtnahme erfüllt sind. 

f. Die Daten stammen aus einem gesetzlich vorgesehenen Re-
gister, das öffentlich oder Personen mit einem schutzwürdi-
gen Interesse zugänglich ist, soweit im Einzelfall die gesetzli-
chen Voraussetzungen der Einsichtnahme erfüllt sind. 
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f. die betroffene Person die Daten allgemein zugänglich ge-
macht und eine Bearbeitung nicht ausdrücklich untersagt hat; 

2 Der Verantwortliche oder der Auftragsbearbeiter informiert 
den Beauftragten auf Anfrage über die Bekanntgabe von Per-
sonendaten nach Absatz 1 Buchstaben b Ziffer 2, c und d. 

2 Der Verantwortliche oder der Auftragsbearbeiter informiert 
den EDÖB auf Anfrage über die Bekanntgabe von Personenda-
ten nach Absatz 1 Buchstaben b Ziffer 2, c und d. 

 Art. 15 Veröffentlichung von Personendaten in elektro-
nischer Form 

Art. 18 Veröffentlichung von Personendaten in elektro-
nischer Form 

 Werden Personendaten zur Information der Öffentlichkeit 
mittels automatisierter Informations- und Kommunikations-
dienste allgemein zugänglich gemacht, so gilt dies nicht als Be-
kanntgabe ins Ausland, auch wenn die Daten vom Ausland aus 
zugänglich sind. 

Werden Personendaten zur Information der Öffentlichkeit 
mittels automatisierter Informations- und Kommunikations-
dienste allgemein zugänglich gemacht, so gilt dies nicht als Be-
kanntgabe ins Ausland, auch wenn die Daten vom Ausland aus 
zugänglich sind. 

   

 

3. Abschnitt: Daten von verstorbenen Per-
sonen 

3. Abschnitt: Daten von verstorbenen Per-
sonen 

 Art. 16 Art. 16 

 1 Der Verantwortliche gewährt kostenlos Einsicht in die Daten 
einer verstorbenen Person, wenn: 

1 Der Verantwortliche gewährt kostenlos Einsicht in die Daten 
einer verstorbenen Person, wenn: 

 a. ein schutzwürdiges Interesse an der Einsicht vorliegt oder 
die Person, die Einsicht verlangt, mit der verstorbenen Person 
in gerader Linie verwandt ist, mit ihr bis zum Zeitpunkt des To-
des verheiratet war, in eingetragener Partnerschaft lebte oder 
eine faktische Lebensgemeinschaft führte oder wenn sie ihr 
Willensvollstrecker ist; 

a. ein schutzwürdiges Interesse an der Einsicht vorliegt oder 
die Person, die Einsicht verlangt, mit der verstorbenen Person 
in gerader Linie verwandt ist, mit ihr bis zum Zeitpunkt des To-
des verheiratet war, in eingetragener Partnerschaft lebte oder 
eine faktische Lebensgemeinschaft führte oder wenn sie ihr 
Willensvollstrecker ist; 

 b. der Einsicht weder eine ausdrückliche Erklärung noch ein 
besonderes Schutzbedürfnis der verstorbenen Person entge-
genstehen; und 

b. der Einsicht weder eine ausdrückliche Erklärung noch ein 
besonderes Schutzbedürfnis der verstorbenen Person entge-
genstehen; und 

 c. keine überwiegenden Interessen des Verantwortlichen oder 
von Dritten der Einsicht entgegenstehen. 

c. keine überwiegenden Interessen des Verantwortlichen oder 
von Dritten der Einsicht entgegenstehen. 

 2 Verweigert er die Einsicht unter Hinweis auf ein Amts- oder 
Berufsgeheimnis, so können die nach Absatz 1 Buchstabe a 
berechtigten Personen die zuständige Behörde nach den Arti-
keln 320 und 321 des Strafgesetzbuches um Entbindung des 
Verantwortlichen von seiner Geheimhaltungspflicht ersuchen. 

2 Verweigert er die Einsicht unter Hinweis auf ein Amts- oder 
Berufsgeheimnis, so können die nach Absatz 1 Buchstabe a 
berechtigten Personen die zuständige Behörde nach den Arti-
keln 320 und 321 des Strafgesetzbuches um Entbindung des 
Verantwortlichen von seiner Geheimhaltungspflicht ersuchen. 
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 3 Die Erben oder der Willensvollstrecker können verlangen, 
dass der Verantwortliche Personendaten des Erblassers löscht 
oder vernichtet, es sei denn: 

3 Die Erben oder der Willensvollstrecker können verlangen, 
dass der Verantwortliche Personendaten des Erblassers löscht 
oder vernichtet, es sei denn: 

 a. der Erblasser hat dies zu Lebzeiten ausdrücklich untersagt; a. der Erblasser hat dies zu Lebzeiten ausdrücklich untersagt; 

 b. der Löschung oder Vernichtung stehen überwiegende Inte-
ressen des Erblassers, des Verantwortlichen oder von Dritten 
entgegen; oder 

b. der Löschung oder Vernichtung stehen überwiegende Inte-
ressen des Erblassers, des Verantwortlichen oder von Dritten 
entgegen; oder 

 c. der Löschung oder Vernichtung steht ein überwiegendes öf-
fentliches Interesse entgegen. 

c. der Löschung oder Vernichtung steht ein überwiegendes öf-
fentliches Interesse entgegen. 

   

   

   

 3. Kapitel: Pflichten des Verantwortlichen 
und des Auftragsbearbeiters 

3. Kapitel: Pflichten des Verantwortlichen 
und des Auftragsbearbeiters 

Art. 14 Informationspflicht beim Beschaffen von be-
sonders schützenswerten Personendaten und Persön-
lichkeitsprofilen 

Art. 17 Informationspflicht bei der Beschaffung von 
Personendaten 

Art. 19 Informationspflicht bei der Beschaffung von 
Personendaten 

1 Der Inhaber der Datensammlung ist verpflichtet, die be-
troffene Person über die Beschaffung von besonders schüt-
zenswerten Personendaten oder Persönlichkeitsprofilen zu in-
formieren; diese Informationspflicht gilt auch dann, wenn die 
Daten bei Dritten beschafft werden. 

1 Der Verantwortliche informiert die betroffene Person über 
die Beschaffung von Personendaten; diese Informationspflicht 
gilt auch, wenn die Daten nicht bei der betroffenen Person be-
schafft werden. 

1 Der Verantwortliche informiert die betroffene Person ange-
messen über die Beschaffung von Personendaten; diese Infor-
mationspflicht gilt auch, wenn die Daten nicht bei der be-
troffenen Person beschafft werden. 

2 Der betroffenen Person sind mindestens mitzuteilen: 2 Er teilt der betroffenen Person bei der Beschaffung diejeni-
gen Informationen mit, die erforderlich sind, damit sie ihre 
Rechte nach diesem Gesetz geltend machen kann und eine 
transparente Datenbearbeitung gewährleistet ist; er teilt ihr 
mindestens mit: 

2 Er teilt der betroffenen Person bei der Beschaffung diejeni-
gen Informationen mit, die erforderlich sind, damit sie ihre 
Rechte nach diesem Gesetz geltend machen kann und eine 
transparente Datenbearbeitung gewährleistet ist; er teilt ihr 
mindestens mit: 

a. der Inhaber der Datensammlung; a. die Identität und die Kontaktdaten des Verantwortlichen; a. die Identität und die Kontaktdaten des Verantwortlichen; 
b. der Zweck des Bearbeitens; a. die Identität und die Kontaktdaten des Verantwortlichen; b. den Bearbeitungszweck;  
c. die Kategorien der Datenempfänger, wenn eine Datenbe-
kanntgabe vorgesehen ist. 

c. gegebenenfalls die Empfängerinnen und Empfänger oder 
die Kategorien von Empfängerinnen und Empfängern, denen 
Personendaten bekanntgegeben werden. 

c. gegebenenfalls die Empfängerinnen und Empfänger oder 
die Kategorien von Empfängerinnen und Empfängern, denen 
Personendaten bekanntgegeben werden. 
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 3 Werden die Daten nicht bei der betroffenen Person be-
schafft, so teilt er ihr zudem die Kategorien der bearbeiteten 
Personendaten mit. 

3 Werden die Daten nicht bei der betroffenen Person be-
schafft, so teilt er ihr zudem die Kategorien der bearbeiteten 
Personendaten mit. 

3 Werden die Daten nicht bei der betroffenen Person be-
schafft, so hat deren Information spätestens bei der Speiche-
rung der Daten oder, wenn die Daten nicht gespeichert wer-
den, mit ihrer ersten Bekanntgabe an Dritte zu erfolgen. 

4 Werden die Personendaten ins Ausland bekanntgegeben 
werden, so teilt er der betroffenen Person auch den Staat o-
der das internationale Organ und gegebenenfalls die Garan-
tien nach Artikel 13 Absatz 2 oder die Anwendung einer Aus-
nahme nach Artikel 14 mit. 

4 Werden die Personendaten ins Ausland bekanntgegeben, so 
teilt er der betroffenen Person auch den Staat oder das inter-
nationale Organ und gegebenenfalls die Garantien nach Arti-
kel 16 Absatz 2 oder die Anwendung einer Ausnahme nach Ar-
tikel 17 mit. 

 5 Werden die Daten nicht bei der betroffenen Person be-
schafft, so teilt er ihr die Informationen nach den Absätzen 2–
4 spätestens einen Monat, nachdem er die Daten erhalten 
hat, mit. Gibt der Verantwortliche die Personendaten vor Ab-
lauf dieser Frist bekannt, so informiert er die betroffene Per-
son spätestens im Zeitpunkt der Bekanntgabe. 

5 Werden die Daten nicht bei der betroffenen Person be-
schafft, so teilt er ihr die Informationen nach den Absätzen 2–
4 spätestens einen Monat, nachdem er die Daten erhalten 
hat, mit. Gibt der Verantwortliche die Personendaten vor Ab-
lauf dieser Frist bekannt, so informiert er die betroffene Per-
son spätestens im Zeitpunkt der Bekanntgabe. 

[Art. 14 Informationspflicht beim Beschaffen von be-
sonders schützenswerten Personendaten und Persön-
lichkeitsprofilen] 

Art. 18 Ausnahmen von der Informationspflicht und 
Einschränkungen 

Art. 20 Ausnahmen von der Informationspflicht und 
Einschränkungen 

4 Die Informationspflicht des Inhabers der Datensammlung 
entfällt, wenn die betroffene Person bereits informiert wurde 
oder, in Fällen nach Absatz 3 [3 Werden die Daten nicht bei 
der betroffenen Person beschafft, so hat deren Information 
spätestens bei der Speicherung der Daten oder, wenn die Da-
ten nicht gespeichert werden, mit ihrer ersten Bekanntgabe 
an Dritte zu erfolgen], wenn: 

1 Die Informationspflicht nach Artikel 17 entfällt, wenn eine 
der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

1 Die Informationspflicht nach Artikel 19 entfällt, wenn eine 
der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

a. die Speicherung oder die Bekanntgabe der Daten ausdrück-
lich im Gesetz vorgesehen ist; oder 

a. Die betroffene Person verfügt bereits über die entsprechen-
den Informationen. 

a. Die betroffene Person verfügt bereits über die entsprechen-
den Informationen. 

b. die Information nicht oder nur mit unverhältnismässigem 
Aufwand möglich ist. 

b. Die Bearbeitung ist gesetzlich vorgesehen. b. Die Bearbeitung ist gesetzlich vorgesehen. 

 c. Es handelt sich beim Verantwortlichen um eine private Per-
son, die gesetzlich zur Geheimhaltung verpflichtet ist. 

c. Es handelt sich beim Verantwortlichen um eine private Per-
son, die gesetzlich zur Geheimhaltung verpflichtet ist. 

 d. Die Voraussetzungen nach Artikel 25 sind erfüllt. d. Die Voraussetzungen nach Artikel 27 sind erfüllt. 

 2 Werden die Personendaten nicht bei der betroffenen Person 
beschafft, so entfällt die Informationspflicht zudem, wenn 
eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

2 Werden die Personendaten nicht bei der betroffenen Person 
beschafft, so entfällt die Informationspflicht zudem, wenn 
eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

 a. Die Information ist nicht möglich. 

b. Die Information erfordert einen unverhältnismässigen Auf-
wand. 

a. Die Information ist nicht möglich. 

b. Die Information erfordert einen unverhältnismässigen Auf-
wand. 
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5 Der Inhaber der Datensammlung kann die Information unter 
den in Artikel 9 Absätze 1 und 4 genannten Voraussetzungen 
verweigern, einschränken oder aufschieben. 

3 Der Verantwortliche kann die Mitteilung der Informationen 
in den folgenden Fällen einschränken, aufschieben oder da-
rauf verzichten: 

3 Der Verantwortliche kann die Mitteilung der Informationen 
in den folgenden Fällen einschränken, aufschieben oder da-
rauf verzichten: 

 a. Überwiegende Interessen Dritter erfordern die Massnahme. a. Überwiegende Interessen Dritter erfordern die Massnahme. 

 b.  Die Information vereitelt den Zweck der Bearbeitung. b.  Die Information vereitelt den Zweck der Bearbeitung. 

 c. Der Verantwortliche ist eine private Person, überwiegende 
Interessen erfordern die Massnahme und der Verantwortliche 
gibt die Personendaten nicht Dritten bekannt. 

c. Der Verantwortliche ist eine private Person und die folgen-
den Voraussetzungen sind erfüllt: 

  1. Überwiegende Interessen des Verantwortlichen erfordern 
die Massnahme. 

2. Der Verantwortliche gibt die Personendaten nicht Dritten 
bekannt.  

 d. Der Verantwortliche ist ein Bundesorgan und eine der fol-
genden Voraussetzungen ist erfüllt: 

d. Der Verantwortliche ist ein Bundesorgan und eine der fol-
genden Voraussetzungen ist erfüllt: 

 1. Die Massnahme ist wegen überwiegender öffentlicher Inte-
ressen, insbesondere der inneren oder der äusseren Sicher-
heit der Schweiz, erforderlich. 

1. Die Massnahme ist wegen überwiegender öffentlicher Inte-
ressen, insbesondere der inneren oder der äusseren Sicher-
heit der Schweiz, erforderlich. 

 2. Die Mitteilung der Information kann eine Ermittlung, eine 
Untersuchung oder ein behördliches oder gerichtliches Ver-
fahren gefährden. 

2. Die Mitteilung der Information kann eine Ermittlung, eine 
Untersuchung oder ein behördliches oder gerichtliches Ver-
fahren gefährden. 

4 Unternehmen, die zum selben Konzern gehören, gelten 
nicht als Dritte im Sinne von Absatz 3 Buchstabe c Ziffer 2. 

   

 Art. 19 Informationspflicht bei einer automatisierten 
Einzelentscheidung 

Art.21 Informationspflicht bei einer automatisierten 
Einzelentscheidung 

 1 Der Verantwortliche informiert die betroffene Person über 
eine Entscheidung, die ausschliesslich auf einer automatisier-
ten Bearbeitung, einschliesslich Profiling, beruht und die für 
sie mit einer Rechtsfolge verbunden ist oder sie erheblich be-
einträchtigt. 

1 Der Verantwortliche informiert die betroffene Person über 
eine Entscheidung, die ausschliesslich auf einer automatisier-
ten Bearbeitung einschliesslich Profiling, beruht und die für sie 
mit einer Rechtsfolge verbunden ist oder sie erheblich beein-
trächtigt (automatisierte Einzelentscheidung). 

 2 Er gibt der betroffenen Person auf Antrag die Möglichkeit, 
ihren Standpunkt darzulegen. Die betroffene Person kann ver-
langen, dass die Entscheidung von einer natürlichen Person 
überprüft wird. 

2 Er gibt der betroffenen Person auf Antrag die Möglichkeit, 
ihren Standpunkt darzulegen. Die betroffene Person kann ver-
langen, dass die automatisierte Einzelentscheidung von einer 
natürlichen Person überprüft wird. 

 3 Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn: 3 Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn: 
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 a. die Entscheidung in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrags zwischen 
dem Verantwortlichen und der betroffenen Person steht und 
ihrem Begehren stattgegeben wird; oder 

a. die automatisierte Entscheidung in unmittelbarem Zusam-
menhang mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines Ver-
trags zwischen dem Verantwortlichen und der betroffenen 
Person steht und ihrem Begehren stattgegeben wird; oder 

 b. die betroffene Person ausdrücklich eingewilligt hat, dass die 
Entscheidung automatisiert erfolgt. 

b. die betroffene Person ausdrücklich eingewilligt hat, dass die 
Entscheidung automatisiert erfolgt. 

 4 Ergeht die automatisierte Einzelentscheidung durch ein Bun-
desorgan, so muss es die Entscheidung entsprechend kenn-
zeichnen. Absatz 2 gilt nicht, wenn der betroffenen Person ge-
gen die Entscheidung ein Rechtsmittel zur Verfügung steht. 

4 Ergeht die automatisierte Einzelentscheidung durch ein Bun-
desorgan, so muss es die Entscheidung entsprechend kenn-
zeichnen. Absatz 2 ist nicht anwendbar, wenn die betroffene 
Person nach Artikel 30 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG) oder nach einem an-
deren Bundesgesetz vor dem Entscheid nicht angehört wer-
den muss. 

 Art. 20 Datenschutz-Folgenabschätzung Art. 22 Datenschutz-Folgenabschätzung 

 1 Der Verantwortliche erstellt vorgängig eine Datenschutz-Fol-
genabschätzung, wenn eine Bearbeitung ein hohes Risiko für 
die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Per-
son mit sich bringen kann. Sind mehrere ähnliche Bearbei-
tungsvorgänge geplant, so kann eine gemeinsame Abschät-
zung erstellt werden. 

1 Der Verantwortliche erstellt vorgängig eine Datenschutz-Fol-
genabschätzung, wenn eine Bearbeitung ein hohes Risiko für 
die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Per-
son mit sich bringen kann. Sind mehrere ähnliche Bearbei-
tungsvorgänge geplant, so kann eine gemeinsame Abschät-
zung erstellt werden. 

 2 Das hohe Risiko ergibt sich aus der Art, dem Umfang, den 
Umständen und dem Zweck der Bearbeitung. Es liegt nament-
lich vor: 

2 Das hohe Risiko ergibt sich, insbesondere bei Verwendung 
neuer Technologien, aus der Art, dem Umfang, den Umstän-
den und dem Zweck der Bearbeitung. Es liegt namentlich vor: 

 a. bei der umfangreichen Bearbeitung besonders schützens-
werter Personendaten; 

a. bei der umfangreichen Bearbeitung besonders schützens-
werter Personendaten; 

 b. bei einem Profiling; b. bei einem Profiling; 

 c. wenn systematisch umfangreiche öffentliche Bereiche über-
wacht werden. 

b. wenn systematisch umfangreiche öffentliche Bereiche über-
wacht werden. 

 3 Die Datenschutz-Folgenabschätzung enthält eine Beschrei-
bung der geplanten Bearbeitung, eine Bewertung der Risiken 
für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen 
Person sowie die Massnahmen zum Schutz der Persönlichkeit 
und der Grundrechte. 

3 Die Datenschutz-Folgenabschätzung enthält eine Beschrei-
bung der geplanten Bearbeitung, eine Bewertung der Risiken 
für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen 
Person sowie die Massnahmen zum Schutz der Persönlichkeit 
und der Grundrechte. 

 4 Von der Erstellung einer Datenschutz-Folgenabschätzung 
ausgenommen sind Datenbearbeitungen durch Private, die 
zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht des Verantwortlichen 
erfolgen. 

4 Von der Erstellung einer Datenschutz-Folgenabschätzung 
ausgenommen sind private Verantwortliche, wenn sie gesetz-
lich zur Bearbeitung der Daten verpflichtet sind.  
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 5 Der private Verantwortliche kann von der Erstellung einer 
Datenschutz-Folgenabschätzung absehen, wenn er nach Arti-
kel 12 zertifiziert ist oder einen Verhaltenskodex nach Artikel 
10 einhält, der die folgenden Voraussetzungen erfüllt: 

5 Der private Verantwortliche kann von der Erstellung einer 
Datenschutz-Folgenabschätzung absehen, wenn er ein Sys-
tem, ein Produkt oder eine Dienstleistung einsetzt, das oder 
die für die vorgesehene Verwendung nach Artikel 13 zertifi-
ziert ist, oder wenn er einen Verhaltenskodex nach Artikel 11 
einhält, der die folgenden Voraussetzungen erfüllt: 

 a. Der Verhaltenskodex beruht auf einer Datenschutz-Folgen-
abschätzung. 

a. Der Verhaltenskodex beruht auf einer Datenschutz-Folgen-
abschätzung. 

 b. Er sieht Massnahmen zum Schutz der Persönlichkeit oder 
der Grundrechte der betroffenen Person vor. 

b. Er sieht Massnahmen zum Schutz der Persönlichkeit und 
der Grundrechte der betroffenen Person vor. 

 c. Er wurde dem Beauftragten vorgelegt. c. Er wurde dem EDÖB vorgelegt. 

 Art. 21 Konsultation des Beauftragten Art. 23 Konsultation des EDÖB 

 1 Ergibt sich aus der Datenschutz-Folgenabschätzung, dass die 
geplante Bearbeitung ein hohes Risiko für die Persönlichkeit o-
der die Grundrechte der betroffenen Person zur Folge hätte, 
wenn der Verantwortliche keine Massnahmen träfe, so holt er 
vorgängig die Stellungnahme des Beauftragten ein. 

1 Ergibt sich aus der Datenschutz-Folgenabschätzung, dass die 
geplante Bearbeitung trotz der vom Verantwortlichen vorge-
sehenen Massnahmen noch ein hohes Risiko für die Persön-
lichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Person zur 
Folge hat, so holt er vorgängig die Stellungnahme des EDÖB 
ein. 

 2 Der Beauftragte teilt dem Verantwortlichen innerhalb von 
zwei Monaten seine Einwände gegen die geplante Bearbei-
tung mit. Diese Frist kann um einen Monat verlängert werden, 
wenn es sich um eine komplexe Datenbearbeitung handelt. 

2 Der EDÖB teilt dem Verantwortlichen innerhalb von zwei 
Monaten seine Einwände gegen die geplante Bearbeitung mit. 
Diese Frist kann um einen Monat verlängert werden, wenn es 
sich um eine komplexe Datenbearbeitung handelt. 

 3 Hat der Beauftragte Einwände gegen die geplante Bearbei-
tung, so schlägt er dem Verantwortlichen geeignete Massnah-
men vor. 

3 Hat der EDÖB Einwände gegen die geplante Bearbeitung, so 
schlägt er dem Verantwortlichen geeignete Massnahmen vor. 

 4 Der private Verantwortliche kann von der Konsultation des 
Beauftragten absehen, wenn er die Datenschutzberaterin o-
der den Datenschutzberater nach Artikel 9 konsultiert hat. 

4 Der private Verantwortliche kann von der Konsultation des 
EDÖB absehen, wenn er die Datenschutzberaterin oder den 
Datenschutzberater nach Artikel 10 konsultiert hat. 

 Art. 22 Meldung von Verletzungen der Datensicherheit Art. 24 Meldung von Verletzungen der Datensicherheit 

 1 Der Verantwortliche meldet dem Beauftragten so rasch als 
möglich eine Verletzung der Datensicherheit, die voraussicht-
lich zu einem hohen Risiko für die Persönlichkeit oder die 
Grundrechte der betroffenen Person führt. 

1 Der Verantwortliche meldet dem EDÖB so rasch als möglich 
eine Verletzung der Datensicherheit, die voraussichtlich zu ei-
nem hohen Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte 
der betroffenen Person führt. 

 2 In der Meldung nennt er mindestens die Art der Verletzung 
der Datensicherheit, deren Folgen und die ergriffenen oder 
vorgesehenen Massnahmen. 

2 In der Meldung nennt er mindestens die Art der Verletzung 
der Datensicherheit, deren Folgen und die ergriffenen oder 
vorgesehenen Massnahmen. 



DSG: Gegenüberstellung DSG/E-DSG/rev-DSG 20 

Walder Wyss AG  

 3 Der Auftragsbearbeiter meldet dem Verantwortlichen so 
rasch als möglich eine Verletzung der Datensicherheit. 

3 Der Auftragsbearbeiter meldet dem Verantwortlichen so 
rasch als möglich eine Verletzung der Datensicherheit. 

 4 Der Verantwortliche informiert die betroffene Person, wenn 
es zu ihrem Schutz erforderlich ist oder der Beauftragte es 
verlangt. 

4 Der Verantwortliche informiert die betroffene Person, wenn 
es zu ihrem Schutz erforderlich ist oder der EDÖB es verlangt. 

 5 Er kann die Information an die betroffene Person einschrän-
ken, aufschieben oder darauf verzichten, wenn: 

5 Er kann die Information an die betroffene Person einschrän-
ken, aufschieben oder darauf verzichten, wenn: 

 a. ein Grund nach Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe b oder Absatz 
2 Buchstabe b vorliegt oder eine gesetzliche Geheimhaltungs-
pflicht dies verbietet; 

a. ein Grund nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b oder Absatz 
2 Buchstabe b vorliegt oder eine gesetzliche Geheimhaltungs-
pflicht dies verbietet; 

 b. die Information unmöglich ist oder einen unverhältnismäs-
sigen Aufwand erfordert; oder 

b. die Information unmöglich ist oder einen unverhältnismäs-
sigen Aufwand erfordert; oder 

 c. die Information der betroffenen Person durch eine öffentli-
che Bekanntmachung in vergleichbarer Weise sichergestellt 
ist. 

c. die Information der betroffenen Person durch eine öffentli-
che Bekanntmachung in vergleichbarer Weise sichergestellt 
ist. 

 6 Eine Meldung, die aufgrund dieses Artikels erfolgt, darf in ei-
nem Strafverfahren gegen den Meldepflichtigen nur mit des-
sen Einverständnis verwendet werden. 

6 Eine Meldung, die aufgrund dieses Artikels erfolgt, darf in ei-
nem Strafverfahren gegen die meldepflichtige Person nur mit 
deren Einverständnis verwendet werden. 

 4. Kapitel: Rechte der betroffenen Person 4. Kapitel: Rechte der betroffenen Person 

Art. 8 Auskunftsrecht Art. 23 Auskunftsrecht Art. 25 Auskunftsrecht 

1 Jede Person kann vom Inhaber einer Datensammlung Aus-
kunft darüber verlangen, ob Daten über sie bearbeitet wer-
den. 

1 Jede Person kann vom Verantwortlichen kostenlos Auskunft 
darüber verlangen, ob Personendaten über sie bearbeitet 
werden. 

1 Jede Person kann vom Verantwortlichen Auskunft darüber 
verlangen, ob Personendaten über sie bearbeitet werden. 

2 Der Inhaber der Datensammlung muss der betroffenen Per-
son mitteilen: 

2 Die betroffene Person erhält diejenigen Informationen, die 
erforderlich sind, damit sie ihre Rechte nach diesem Gesetz 
geltend machen kann und eine transparente Datenbearbei-
tung gewährleistet ist. In jedem Fall werden ihr folgende Infor-
mationen mitgeteilt: 

2 Die betroffene Person erhält diejenigen Informationen, die 
erforderlich sind, damit sie ihre Rechte nach diesem Gesetz 
geltend machen kann und eine transparente Datenbearbei-
tung gewährleistet ist. In jedem Fall werden ihr folgende Infor-
mationen mitgeteilt: 

a. alle über sie in der Datensammlung vorhandenen Daten ein-
schliesslich der verfügbaren Angaben über die Herkunft der 
Daten; 

a. die Identität und die Kontaktdaten des Verantwortlichen; a. die Identität und die Kontaktdaten des Verantwortlichen; 

b. den Zweck und gegebenenfalls die Rechtsgrundlagen des 
Bearbeitens sowie die Kategorien der bearbeiteten 

b. die bearbeiteten Personendaten; b. die bearbeiteten Personendaten als solche; 
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Personendaten, der an der Sammlung Beteiligten und der Da-
tenempfänger. 

 c. der Bearbeitungszweck; c. der Bearbeitungszweck; 

 d. die Aufbewahrungsdauer der Personendaten oder, falls dies 
nicht möglich ist, die Kriterien zur Festlegung dieser Dauer; 

d. die Aufbewahrungsdauer der Personendaten oder, falls dies 
nicht möglich ist, die Kriterien zur Festlegung dieser Dauer; 

 e. die verfügbaren Angaben über die Herkunft der Personen-
daten, soweit sie nicht bei der betroffenen Person erhoben 
wurden; 

e. die verfügbaren Angaben über die Herkunft der Personen-
daten, soweit sie nicht bei der betroffenen Person beschafft 
wurden; 

 f. gegebenenfalls das Vorliegen einer automatisierten Einzel-
entscheidung sowie die Logik, auf der die Entscheidung be-
ruht; 

f. gegebenenfalls das Vorliegen einer automatisierten Einzel-
entscheidung sowie die Logik, auf der die Entscheidung be-
ruht; 

 g. gegebenenfalls die Empfängerinnen und Empfänger oder 
die Kategorien von Empfängerinnen und Empfängern, denen 
Personendaten bekanntgegeben werden, sowie die Informati-
onen nach Artikel 17 Absatz 4. 

g. gegebenenfalls die Empfängerinnen und Empfänger oder 
die Kategorien von Empfängerinnen und Empfängern, denen 
Personendaten bekanntgegeben werden, sowie die Informati-
onen nach Artikel 17 Absatz 4. 

3 Daten über die Gesundheit kann der Inhaber der Daten-
sammlung der betroffenen Person durch einen von ihr be-
zeichneten Arzt mitteilen lassen. 

3 Personendaten über die Gesundheit können der betroffenen 
Person mit ihrer Einwilligung durch eine von ihr bezeichnete 
Gesundheitsfachperson mitgeteilt werden. 

3 Personendaten über die Gesundheit können der betroffenen 
Person mit ihrer Einwilligung durch eine von ihr bezeichnete 
Gesundheitsfachperson mitgeteilt werden. 

4 Lässt der Inhaber der Datensammlung Personendaten durch 
einen Dritten bearbeiten, so bleibt er auskunftspflichtig. Der 
Dritte ist auskunftspflichtig, wenn er den Inhaber nicht be-
kannt gibt oder dieser keinen Wohnsitz in der Schweiz hat. 

4 Lässt der Verantwortliche Personendaten von einem Auf-
tragsbearbeiter bearbeiten, so bleibt er auskunftspflichtig. 

4 Lässt der Verantwortliche Personendaten von einem Auf-
tragsbearbeiter bearbeiten, so bleibt er auskunftspflichtig. 

6 Niemand kann im Voraus auf das Auskunftsrecht verzichten. 5 Niemand kann im Voraus auf das Auskunftsrecht verzichten. 5 Niemand kann im Voraus auf das Auskunftsrecht verzichten. 
5 Die Auskunft ist in der Regel schriftlich, in Form eines Aus-
drucks oder einer Fotokopie sowie kostenlos zu erteilen. Der 
Bundesrat regelt die Ausnahmen. 

6 Der Bundesrat kann Ausnahmen von der Kostenlosigkeit vor-
sehen. 

6 Der Verantwortliche muss kostenlos Auskunft erteilen. Der 
Bundesrat kann Ausnahmen von der Kostenlosigkeit vorsehen, 
namentlich wenn der Aufwand unverhältnismässig ist. 

7 Die Auskunft wird in der Regel innerhalb von 30 Tagen er-
teilt. 

Art. 9 Einschränkung des Auskunftsrechts Art. 24 Einschränkungen des Auskunftsrechts Art. 26 Einschränkungen des Auskunftsrechts 

1 Der Inhaber der Datensammlung kann die Auskunft verwei-
gern, einschränken oder aufschieben, soweit: 

1 Der Verantwortliche kann die Auskunft verweigern, ein-
schränken oder aufschieben, wenn: 

1 Der Verantwortliche kann die Auskunft verweigern, ein-
schränken oder aufschieben, wenn: 

a. ein Gesetz im formellen Sinn dies vorsieht; a. ein Gesetz im formellen Sinn dies vorsieht; a. ein Gesetz im formellen Sinn dies vorsieht, namentlich um 
ein Berufsgeheimnis zu schützen; 

b. es wegen überwiegender Interessen Dritter erforderlich ist. b. dies aufgrund überwiegender Interessen Dritter erforder-
lich ist; oder 

b. dies aufgrund überwiegender Interessen Dritter erforder-
lich ist; oder 
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 c. das Auskunftsgesuch offensichtlich unbegründet oder que-
rulatorisch ist. 

c. das Auskunftsgesuch offensichtlich unbegründet ist, na-
mentlich wenn es einen datenschutzwidrigen Zweck verfolgt, 
oder offensichtlich querulatorisch ist. 

2 Ein Bundesorgan kann zudem die Auskunft verweigern, ein-
schränken oder aufschieben, soweit: 

a. es wegen überwiegender öffentlicher Interessen, insbeson-
dere der inneren oder äusseren Sicherheit der Eidgenossen-
schaft, erforderlich ist; 

b. die Auskunft den Zweck einer Strafuntersuchung oder eines 
andern Untersuchungsverfahrens in Frage stellt. 

  

 2 Darüber hinaus ist es in den folgenden Fällen möglich, die 
Auskunft zu verweigern, einzuschränken oder aufzuschieben: 

2 Darüber hinaus ist es in den folgenden Fällen möglich, die 
Auskunft zu verweigern, einzuschränken oder aufzuschieben: 

4 Der private Inhaber einer Datensammlung kann zudem die 
Auskunft verweigern, einschränken oder aufschieben, soweit 
eigene überwiegende Interessen es erfordern und er die Per-
sonendaten nicht Dritten bekannt gibt. 

a. Der Verantwortliche ist eine private Person, überwiegende 
Interessen des Verantwortlichen erfordern die Massnahme 
und der Verantwortliche gibt die Personendaten nicht Dritten 
bekannt. 

a. Der Verantwortliche ist eine private Person und die folgen-
den Voraussetzungen sind erfüllt:  

1. Überwiegende Interessen des Verantwortlichen erfordern 
die Massnahme.  

2. Der Verantwortliche gibt die Personendaten nicht Dritten 
bekannt. 

 
2 Ein Bundesorgan kann zudem die Auskunft verweigern, ein-
schränken oder aufschieben, soweit: 

b. Der Verantwortliche ist ein Bundesorgan, und eine der fol-
genden Voraussetzungen ist erfüllt: 

b. Der Verantwortliche ist ein Bundesorgan, und eine der fol-
genden Voraussetzungen ist erfüllt: 

a. es wegen überwiegender öffentlicher Interessen, insbeson-
dere der inneren oder äusseren Sicherheit der Eidgenossen-
schaft, erforderlich ist; 

1. Die Massnahme ist wegen überwiegender öffentlicher Inte-
ressen, insbesondere der inneren oder der äusseren Sicher-
heit der Schweiz, erforderlich. 

1. Die Massnahme ist wegen überwiegender öffentlicher Inte-
ressen, insbesondere der inneren oder der äusseren Sicher-
heit der Schweiz, erforderlich. 

b. die Auskunft den Zweck einer Strafuntersuchung oder eines 
andern Untersuchungsverfahrens in Frage stellt. 

2. Die Mitteilung der Information kann eine Ermittlung, eine 
Untersuchung oder ein behördliches oder gerichtliches Ver-
fahren gefährden. 

 

2. Die Mitteilung der Information kann eine Ermittlung, eine 
Untersuchung oder ein behördliches oder gerichtliches Ver-
fahren gefährden. 

3 Unternehmen, die zum selben Konzern gehören, gelten 
nicht als Dritte im Sinne von Absatz 2 Buchstabe a Ziffer 2. 

5 Der Inhaber der Datensammlung muss angeben, aus wel-
chem Grund er die Auskunft verweigert, einschränkt oder auf-
schiebt. 

3 Der Verantwortliche muss angeben, weshalb er die Auskunft 
verweigert, einschränkt oder aufschiebt. 

4 Der Verantwortliche muss angeben, weshalb er die Auskunft 
verweigert, einschränkt oder aufschiebt. 

3 Sobald der Grund für die Verweigerung, Einschränkung oder 
Aufschiebung einer Auskunft wegfällt, muss das Bundesorgan 
die Auskunft erteilen, ausser dies ist unmöglich oder nur mit 
einem unverhältnismässigen Aufwand möglich. 
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Art. 10 Einschränkungen des Auskunftsrechts für Medi-
enschaffende 

Art. 25 Einschränkungen des Auskunftsrechts für Me-
dien 

Art. 27 Einschränkungen des Auskunftsrechts für Me-
dien 

1 Der Inhaber einer Datensammlung, die ausschliesslich für 
die Veröffentlichung im redaktionellen Teil eines periodisch 
erscheinenden Mediums verwendet wird, kann die Auskunft 
verweigern, einschränken oder aufschieben, soweit: 

1 Werden Personendaten ausschliesslich zur Veröffentlichung 
im redaktionellen Teil eines periodisch erscheinenden Medi-
ums bearbeitet, so kann der Verantwortliche aus einem der 
folgenden Gründe die Auskunft verweigern, einschränken o-
der aufschieben: 

1 Werden Personendaten ausschliesslich zur Veröffentlichung 
im redaktionellen Teil eines periodisch erscheinenden Medi-
ums bearbeitet, so kann der Verantwortliche aus einem der 
folgenden Gründe die Auskunft verweigern, einschränken o-
der aufschieben: 

a. die Personendaten Aufschluss über die Informationsquellen 
geben; 

a. Die Daten geben Aufschluss über die Informationsquellen. a. Die Daten geben Aufschluss über die Informationsquellen. 

b. Einblick in Entwürfe für Publikationen gegeben werden 
müsste; 

b. Durch die Auskunft würde Einsicht in Entwürfe für Publikati-
onen gewährt. 

b. Durch die Auskunft würde Einsicht in Entwürfe für Publikati-
onen gewährt. 

c. die freie Meinungsbildung des Publikums gefährdet würde. c. Die Veröffentlichung würde die freie Meinungsbildung des 
Publikums gefährden. 

c. Die Veröffentlichung würde die freie Meinungsbildung des 
Publikums gefährden. 

2 Medienschaffende können die Auskunft zudem verweigern, 
einschränken oder aufschieben, wenn ihnen eine Datensamm-
lung ausschliesslich als persönliches Arbeitsinstrument dient. 

2 Medienschaffende können die Auskunft zudem verweigern, 
einschränken oder aufschieben, wenn ihnen die Personenda-
ten ausschliesslich als persönliches Arbeitsinstrument dienen. 

2 Medienschaffende können die Auskunft zudem verweigern, 
einschränken oder aufschieben, wenn ihnen die Personenda-
ten ausschliesslich als persönliches Arbeitsinstrument dienen. 

  Art. 28 Recht auf Datenherausgabe und -übertragung  

  1 Jede Person kann vom Verantwortlichen kostenlos die Her-
ausgabe ihrer Personendaten, die sie ihm bekanntgegeben 
hat, in einem gängigen elektronischen Format verlangen, 
wenn:  

a. der Verantwortliche die Daten automatisiert bearbeitet; 
und 

b. die Daten mit der Einwilligung der betroffenen Person oder 
in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der 
Abwicklung eines Vertrags zwischen dem Verantwortlichen 
und der betroffenen Person bearbeitet werden. 

2 Die betroffene Person kann zudem vom Verantwortlichen 
verlangen, dass er ihre Personendaten einem anderen Verant-
wortlichen überträgt, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 
1 erfüllt sind und dies keinen unverhältnismässigen Aufwand 
erfordert. 

3 Der Verantwortliche muss die Personendaten kostenlos her-
ausgeben oder übertragen. Der Bundesrat kann Ausnahmen 
vorsehen, namentlich wenn der Aufwand unverhältnismässig 
ist.  
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Art. 29 Einschränkungen des Rechts auf Datenheraus-
gabe und -übertragung 

  1 Der Verantwortliche kann die Herausgabe oder Übertragung 
der Personendaten aus den in Artikel 26 Absätze 1 und 2 auf-
geführten Gründen verweigern, einschränken oder aufschie-
ben. 

2 Der Verantwortliche muss angeben, weshalb er die Heraus-
gabe oder Übertragung verweigert, einschränkt oder auf-
schiebt. 

3. Abschnitt: Bearbeiten von Personenda-
ten durch private Personen 

5. Kapitel: Besondere Bestimmungen zur 
Datenbearbeitung durch private Personen 

5. Kapitel: Besondere Bestimmungen zur 
Datenbearbeitung durch private Personen 

Art. 12 Persönlichkeitsverletzungen Art. 26 Persönlichkeitsverletzungen Art. 30 Persönlichkeitsverletzungen 

1 Wer Personendaten bearbeitet, darf dabei die Persönlichkeit 
der betroffenen Personen nicht widerrechtlich verletzen. 

1 Wer Personendaten bearbeitet, darf die Persönlichkeit der 
betroffenen Personen nicht widerrechtlich verletzen. 

1 Wer Personendaten bearbeitet, darf die Persönlichkeit der 
betroffenen Personen nicht widerrechtlich verletzen. 

2 Er darf insbesondere nicht: 2 Eine Persönlichkeitsverletzung liegt insbesondere vor, wenn: 2 Eine Persönlichkeitsverletzung liegt insbesondere vor, wenn: 
a. Personendaten entgegen den Grundsätzen der Artikel 4, 5 
Absatz 1 und 7 Absatz 1 bearbeiten; 

a. Personendaten entgegen den Grundsätzen nach den Arti-
keln 5 und 7 bearbeitet werden; 

a. Personendaten entgegen den Grundsätzen nach den Arti-
keln 6 und 8 bearbeitet werden; 

b. ohne Rechtfertigungsgrund Daten einer Person gegen de-
ren ausdrücklichen Willen bearbeiten; 

b. Personendaten entgegen der ausdrücklichen Willenserklä-
rung der betroffenen Person bearbeitet werden; 

b. Personendaten entgegen der ausdrücklichen Willenserklä-
rung der betroffenen Person bearbeitet werden; 

c. ohne Rechtfertigungsgrund besonders schützenswerte Per-
sonendaten oder Persönlichkeitsprofile Dritten bekanntgeben. 

c. Dritten besonders schützenswerte Personendaten bekannt-
gegeben werden. 

c. Dritten besonders schützenswerte Personendaten bekannt-
gegeben werden. 

   
3 In der Regel liegt keine Persönlichkeitsverletzung vor, wenn 
die betroffene Person die Daten allgemein zugänglich ge-
macht und eine Bearbeitung nicht ausdrücklich untersagt hat. 

3 In der Regel liegt keine Persönlichkeitsverletzung vor, wenn 
die betroffene Person die Personendaten allgemein zugänglich 
gemacht und eine Bearbeitung nicht ausdrücklich untersagt 
hat. 

3 In der Regel liegt keine Persönlichkeitsverletzung vor, wenn 
die betroffene Person die Personendaten allgemein zugänglich 
gemacht und eine Bearbeitung nicht ausdrücklich untersagt 
hat. 

Art. 13 Rechtfertigungsgründe Art. 27 Rechtfertigungsgründe Art. 31 Rechtfertigungsgründe 

1 Eine Verletzung der Persönlichkeit ist widerrechtlich, wenn 
sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwie-
gendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz 
gerechtfertigt ist. 

1 Eine Persönlichkeitsverletzung ist widerrechtlich, wenn sie 
nicht durch Einwilligung der betroffenen Person, durch ein 
überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder 
durch Gesetz gerechtfertigt ist. 

1 Eine Persönlichkeitsverletzung ist widerrechtlich, wenn sie 
nicht durch Einwilligung der betroffenen Person, durch ein 
überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder 
durch Gesetz gerechtfertigt ist. 
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2 Ein überwiegendes Interesse der bearbeitenden Person fällt 
insbesondere in Betracht, wenn diese: 

2 Ein überwiegendes Interesse des Verantwortlichen fällt ins-
besondere in folgenden Fällen in Betracht: 

2 Ein überwiegendes Interesse des Verantwortlichen fällt ins-
besondere in folgenden Fällen in Betracht: 

a. in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder 
der Abwicklung eines Vertrags Personendaten über ihren Ver-
tragspartner bearbeitet; 

a. Der Verantwortliche bearbeitet die Personendaten über 
den Vertragspartner in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrags. 

a. Der Verantwortliche bearbeitet die Personendaten über die 
Vertragspartnerin oder den Vertragspartner in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines 
Vertrags. 

b. mit einer anderen Person in wirtschaftlichem Wettbewerb 
steht oder treten will und zu diesem Zweck Personendaten 
bearbeitet, ohne diese Dritten bekannt zu geben; 

b. Der Verantwortliche steht mit einer anderen Person in wirt-
schaftlichem Wettbewerb oder wird in wirtschaftlichen Wett-
bewerb treten und bearbeitet zu diesem Zweck Personenda-
ten, die Dritten nicht bekanntgegeben gegeben werden. 

b. Der Verantwortliche steht mit einer anderen Person in wirt-
schaftlichem Wettbewerb oder wird in wirtschaftlichen Wett-
bewerb treten und bearbeitet zu diesem Zweck Personenda-
ten, die Dritten nicht bekanntgegeben werden; nicht als Dritte 
im Rahmen dieser Bestimmung gelten Unternehmen, die zum 
selben Konzern gehören wie der Verantwortliche. 

c. zur Prüfung der Kreditwürdigkeit einer anderen Person we-
der besonders schützenswerte Personendaten noch Persön-
lichkeitsprofile bearbeitet und Dritten nur Daten bekannt gibt, 
die sie für den Abschluss oder die Abwicklung eines Vertrages 
mit der betroffenen Person benötigen; 

c. Der Verantwortliche bearbeitet Personendaten zur Prüfung 
der Kreditwürdigkeit der betroffenen Person, wobei die fol-
genden Voraussetzungen erfüllt sind: 

c. Der Verantwortliche bearbeitet Personendaten zur Prüfung 
der Kreditwürdigkeit der betroffenen Person, wobei die fol-
genden Voraussetzungen erfüllt sind: 

 1.  Es handelt sich weder um besonders schützenswerte Per-
sonendaten noch um ein Profiling. 

1. Es handelt sich weder um besonders schützenswerte Perso-
nendaten noch um ein Profiling mit hohem Risiko. 

 2.  Die Daten werden Dritten nur bekanntgegeben, wenn 
diese die Daten für den Abschluss oder die Abwicklung eines 
Vertrags mit der betroffenen Person benötigen. 

2.  Die Daten werden Dritten nur bekanntgegeben, wenn 
diese die Daten für den Abschluss oder die Abwicklung eines 
Vertrags mit der betroffenen Person benötigen. 

 3.  Die Daten sind nicht älter als fünf Jahre. 3.  Die Daten sind nicht älter als zehn Jahre. 

 4.  Die betroffene Person ist volljährig. 4.  Die betroffene Person ist volljährig. 
d. beruflich Personendaten ausschliesslich für die Veröffentli-
chung im redaktionellen Teil eines periodisch erscheinenden 
Mediums bearbeitet; 

d. Der Verantwortliche bearbeitet die Personendaten beruf-
lich und ausschliesslich zur Veröffentlichung im redaktionellen 
Teil eines periodisch erscheinenden Mediums. 

d. Der Verantwortliche bearbeitet die Personendaten beruf-
lich und ausschliesslich zur Veröffentlichung im redaktionellen 
Teil eines periodisch erscheinenden Mediums oder die Daten 
dienen ihm, falls keine Veröffentlichung erfolgt, ausschliess-
lich als persönliches Arbeitsinstrument. 

e. Personendaten zu nicht personenbezogenen Zwecken ins-
besondere in der Forschung, Planung und Statistik bearbeitet 
und die Ergebnisse so veröffentlicht, dass die betroffenen Per-
sonen nicht bestimmbar sind; 

e. Der Verantwortliche bearbeitet die Personendaten zu nicht 
personenbezogenen Zwecken insbesondere in der Forschung, 
Planung oder Statistik, wobei die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

e. Der Verantwortliche bearbeitet die Personendaten für nicht 
personenbezogene Zwecke, insbesondere für Forschung, Pla-
nung oder Statistik, wobei die folgenden Voraussetzungen er-
füllt sind: 

 1. Die Daten werden anonymisiert, sobald der Bearbeitungs-
zweck es erlaubt. 

1. Er anonymisiert die Daten, sobald der Bearbeitungszweck 
dies erlaubt; ist eine Anonymisierung unmöglich oder erfor-
dert sie einen unverhältnismässigen Aufwand, so trifft er an-
gemessene Massnahmen, um die Bestimmbarkeit der be-
troffenen Personen zu verhindern. 
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 2. Besonders schützenswerte Personendaten werden Dritten 
so bekanntgegeben, dass die betroffenen Personen nicht be-
stimmbar sind. 

2. Handelt es sich um besonders schützenswerte Personenda-
ten, so gibt er diese Dritten so bekannt, dass die betroffene 
Person nicht bestimmbar ist; ist dies nicht möglich, so muss 
gewährleistet sein, dass die Dritten die Daten nur zu nicht per-
sonenbezogenen Zwecken bearbeiten. 

 3. Die Ergebnisse werden so veröffentlicht, dass die betroffe-
nen Personen nicht bestimmbar sind. 

3. Die Ergebnisse werden so veröffentlicht, dass die betroffe-
nen Personen nicht bestimmbar sind. 

f. Daten über eine Person des öffentlichen Lebens sammelt, 
sofern sich die Daten auf das Wirken dieser Person in der Öf-
fentlichkeit beziehen. 

f. Der Verantwortliche sammelt Personendaten über eine Per-
son des öffentlichen Lebens, die sich auf das Wirken dieser 
Person in der Öffentlichkeit beziehen. 

f. Der Verantwortliche sammelt Personendaten über eine Per-
son des öffentlichen Lebens, die sich auf das Wirken dieser 
Person in der Öffentlichkeit beziehen. 

Art. 15 Rechtsansprüche Art. 28 Rechtsansprüche Art. 32 Rechtsansprüche 

 1 Die betroffene Person kann verlangen, dass unrichtige Per-
sonendaten berichtigt werden, es sei denn: 

1 Die betroffene Person kann verlangen, dass unrichtige Per-
sonendaten berichtigt werden, es sei denn: 

 a. eine gesetzliche Vorschrift verbietet die Änderung; a. eine gesetzliche Vorschrift verbietet die Änderung; 

 b. die Personendaten werden zu Archivzwecken im öffentli-
chen Interesse bearbeitet. 

b. die Personendaten werden zu Archivzwecken im öffentli-
chen Interesse bearbeitet. 

1 Klagen zum Schutz der Persönlichkeit richten sich nach den 
Artikeln 28, 28a sowie 28l des Zivilgesetzbuchs. Die klagende 
Partei kann insbesondere verlangen, dass die Datenbearbei-
tung gesperrt wird, keine Daten an Dritte bekannt gegeben o-
der die Personendaten berichtigt oder vernichtet werden. 

2 Klagen zum Schutz der Persönlichkeit richten sich nach den 
Artikeln 28, 28 a sowie 28g–28l des Zivilgesetzbuchs. Die kla-
gende Partei kann insbesondere verlangen, dass: 

2 Klagen zum Schutz der Persönlichkeit richten sich nach den 
Artikeln 28, 28a sowie 28g–28l des Zivilgesetzbuchs. Die kla-
gende Partei kann insbesondere verlangen, dass: 

 a. eine bestimmte Datenbearbeitung verboten wird; a. eine bestimmte Datenbearbeitung verboten wird; 

 b. eine bestimmte Bekanntgabe von Personendaten an Dritte 
untersagt wird; 

b. eine bestimmte Bekanntgabe von Personendaten an Dritte 
untersagt wird; 

 c. Personendaten gelöscht oder vernichtet werden. c. Personendaten gelöscht oder vernichtet werden. 
2 Kann weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit von Perso-
nendaten dargetan werden, so kann die klagende Partei ver-
langen, dass bei den Daten ein entsprechender Vermerk ange-
bracht wird. 

3 Kann weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit der betref-
fenden Personendaten festgestellt werden, so kann die kla-
gende Partei verlangen, dass ein Bestreitungsvermerk ange-
bracht wird. 

3 Kann weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit der betref-
fenden Personendaten festgestellt werden, so kann die kla-
gende Partei verlangen, dass ein Bestreitungsvermerk ange-
bracht wird. 

3 Die klagende Partei kann zudem verlangen, dass die Berichti-
gung, die Vernichtung, die Sperre, namentlich die Sperre der 
Bekanntgabe an Dritte, der Vermerk über die Bestreitung oder 
das Urteil Dritten mitgeteilt oder veröffentlicht wird. 

4 Die klagende Partei kann zudem verlangen, dass die Berichti-
gung, die Löschung oder die Vernichtung, das Verbot der Bear-
beitung oder der Bekanntgabe an Dritte, der Bestreitungsver-
merk oder das Urteil Dritten mitgeteilt oder veröffentlicht 
wird. 

4 Die klagende Partei kann zudem verlangen, dass die Berichti-
gung, die Löschung oder die Vernichtung, das Verbot der Bear-
beitung oder der Bekanntgabe an Dritte, der Bestreitungsver-
merk oder das Urteil Dritten mitgeteilt oder veröffentlicht 
wird. 
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4 Über Klagen zur Durchsetzung des Auskunftsrechts entschei-
det das Gericht im vereinfachten Verfahren nach der Zivilpro-
zessordnung vom 19. Dezember 2008. 

  

4. Abschnitt: Bearbeiten von Personenda-
ten durch Bundesorgane 

6. Kapitel: Besondere Bestimmungen zur 
Datenbearbeitung durch Bundesorgane 

6. Kapitel: Besondere Bestimmungen zur 
Datenbearbeitung durch Bundesorgane 

Art. 16 Verantwortliches Organ und Kontrolle Art. 29 Kontrolle und Verantwortung bei gemeinsamer 
Bearbeitung von Personendaten 

Art. 33 Kontrolle und Verantwortung bei gemeinsamer 
Bearbeitung von Personendaten 

1 Für den Datenschutz ist das Bundesorgan verantwortlich, 
das die Personendaten in Erfüllung seiner Aufgaben bearbei-
tet oder bearbeiten lässt. 

Der Bundesrat regelt die Kontrollverfahren und die Verant-
wortung für den Datenschutz, wenn das Bundesorgan Perso-
nendaten zusammen mit anderen Bundesorganen, mit kanto-
nalen Organen oder mit Privaten bearbeitet. 

Der Bundesrat regelt die Kontrollverfahren und die Verant-
wortung für den Datenschutz, wenn ein Bundesorgan Perso-
nendaten zusammen mit anderen Bundesorganen, mit kanto-
nalen Organen oder mit privaten Personen bearbeitet. 

2 Bearbeiten Bundesorgane Personendaten zusammen mit 
anderen Bundesorganen, mit kantonalen Organen oder mit 
Privaten, so kann der Bundesrat die Kontrolle und Verantwor-
tung für den Datenschutz besonders regeln. 

  

Art. 17 Rechtsgrundlagen Art. 30 Rechtsgrundlagen Art. 34 Rechtsgrundlagen 

1 Organe des Bundes dürfen Personendaten bearbeiten, wenn 
dafür eine gesetzliche Grundlage besteht. 

1 Bundesorgane dürfen Personendaten nur bearbeiten, wenn 
dafür eine gesetzliche Grundlage besteht. 

1 Bundesorgane dürfen Personendaten nur bearbeiten, wenn 
dafür eine gesetzliche Grundlage besteht. 

2 Besonders schützenswerte Personendaten sowie Persönlich-
keitsprofile dürfen sie nur bearbeiten, wenn ein Gesetz im for-
mellen Sinn es ausdrücklich vorsieht oder wenn ausnahms-
weise: 

2 Eine Grundlage in einem Gesetz im formellen Sinn ist in fol-
genden Fällen erforderlich: 

2 Eine Grundlage in einem Gesetz im formellen Sinn ist in fol-
genden Fällen erforderlich: 

 a. Es handelt sich um die Bearbeitung von besonders schüt-
zenswerten Personendaten. 

a. Es handelt sich um die Bearbeitung von besonders schüt-
zenswerten Personendaten. 

 b. Es handelt sich um ein Profiling. b. Es handelt sich um ein Profiling. 

 c. Der Bearbeitungszweck oder die Art und Weise der Daten-
bearbeitung können zu einem schwerwiegenden Eingriff in die 
Grundrechte der betroffenen Person führen. 

c. Der Bearbeitungszweck oder die Art und Weise der Daten-
bearbeitung können zu einem schwerwiegenden Eingriff in die 
Grundrechte der betroffenen Person führen. 

 3 Für die Bearbeitung von Personendaten nach Absatz 2 Buch-
staben a und b ist eine Grundlage in einem Gesetz im materi-
ellen Sinn ausreichend, wenn die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

3 Für die Bearbeitung von Personendaten nach Absatz 2 Buch-
staben a und b ist eine Grundlage in einem Gesetz im materi-
ellen Sinn ausreichend, wenn die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind: 
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a. es für eine in einem Gesetz im formellen Sinn klar umschrie-
bene Aufgabe unentbehrlich ist; 

a. Die Bearbeitung ist für eine in einem Gesetz im formellen 
Sinn festgelegte Aufgabe unentbehrlich. 

a. Die Bearbeitung ist für eine in einem Gesetz im formellen 
Sinn festgelegte Aufgabe unentbehrlich. 

 b. Der Bearbeitungszweck birgt für die Grundrechte der be-
troffenen Person keine besonderen Risiken. 

b. Der Bearbeitungszweck birgt für die Grundrechte der be-
troffenen Person keine besonderen Risiken. 

 4 In Abweichung von den Absätzen 1-3 dürfen Bundesorgane 
Personendaten bearbeiten, wenn eine der folgenden Voraus-
setzungen erfüllt ist: 

4 In Abweichung von den Absätzen 1-3 dürfen Bundesorgane 
Personendaten bearbeiten, wenn eine der folgenden Voraus-
setzungen erfüllt ist: 

b. der Bundesrat es im Einzelfall bewilligt, weil die Rechte der 
betroffenen Person nicht gefährdet sind; oder 

a. Der Bundesrat hat die Bearbeitung bewilligt, weil er die 
Rechte der betroffenen Person für nicht gefährdet hält. 

a. Der Bundesrat hat die Bearbeitung bewilligt, weil er die 
Rechte der betroffenen Person für nicht gefährdet hält. 

c. die betroffene Person im Einzelfall eingewilligt oder ihre Da-
ten allgemein zugänglich gemacht und eine Bearbeitung nicht 
ausdrücklich untersagt hat. 

b. Die betroffene Person hat im Einzelfall in die Bearbeitung 
eingewilligt oder hat ihre Personendaten allgemein zugänglich 
gemacht und eine Bearbeitung nicht ausdrücklich untersagt. 

b. Die betroffene Person hat im Einzelfall in die Bearbeitung 
eingewilligt oder hat ihre Personendaten allgemein zugänglich 
gemacht und eine Bearbeitung nicht ausdrücklich untersagt. 

 c. Die Bearbeitung ist notwendig, um das Leben oder die kör-
perliche Unversehrtheit der betroffenen Person oder eines 
Dritten zu schützen, und es ist nicht möglich, innerhalb einer 
angemessenen Frist die Einwilligung der betroffenen Person 
einzuholen. 

c. Die Bearbeitung ist notwendig, um das Leben oder die kör-
perliche Unversehrtheit der betroffenen Person oder eines 
Dritten zu schützen, und es ist nicht möglich, innerhalb einer 
angemessenen Frist die Einwilligung der betroffenen Person 
einzuholen. 

Art. 17a Automatisierte Datenbearbeitung im Rahmen 
von Pilotversuchen 

Art. 31 Automatisierte Datenbearbeitung im Rahmen 
von Pilotversuchen 

Art. 35 Automatisierte Datenbearbeitung im Rahmen 
von Pilotversuchen 

1 Der Bundesrat kann, nachdem er die Stellungnahme des Be-
auftragten eingeholt hat, vor Inkrafttreten eines Gesetzes im 
formellen Sinn die automatisierte Bearbeitung von besonders 
schützenswerten Personendaten oder Persönlichkeitsprofilen 
bewilligen, wenn: 

1 Der Bundesrat kann vor Inkrafttreten eines Gesetzes im for-
mellen Sinn die automatisierte Bearbeitung von besonders 
schützenswerten Personendaten oder andere Datenbearbei-
tungen nach Artikel 30 Absatz 2 Buchstaben b und c bewilli-
gen, wenn: 

1 Der Bundesrat kann vor Inkrafttreten eines Gesetzes im for-
mellen Sinn die automatisierte Bearbeitung von besonders 
schützenswerten Personendaten oder andere Datenbearbei-
tungen nach Artikel 34 Absatz 2 Buchstaben b und c bewilli-
gen, wenn: 

a. die Aufgaben, die diese Bearbeitung erforderlich machen, in 
einem Gesetz im formellen Sinn geregelt sind; 

a. die Aufgaben, aufgrund deren die Bearbeitung erforderlich 
ist, in einem bereits in Kraft stehenden Gesetz im formellen 
Sinn geregelt sind; 

a. die Aufgaben, aufgrund deren die Bearbeitung erforderlich 
ist, in einem bereits in Kraft stehenden Gesetz im formellen 
Sinn geregelt sind; 

b. ausreichende Massnahmen zur Verhinderung von Persön-
lichkeitsverletzungen getroffen werden; 

b. ausreichende Massnahmen getroffen werden, um einen 
Eingriff in die Grundrechte der betroffenen Personen auf das 
Mindestmass zu begrenzen; und 

b. ausreichende Massnahmen getroffen werden, um einen 
Eingriff in die Grundrechte der betroffenen Personen auf das 
Mindestmass zu begrenzen; und 

c. die praktische Umsetzung einer Datenbearbeitung eine 
Testphase vor dem Inkrafttreten des Gesetzes im formellen 
Sinn zwingend erfordert. 

c. für die praktische Umsetzung einer Datenbearbeitung eine 
Testphase vor dem Inkrafttreten, insbesondere aus techni-
schen Gründen, unentbehrlich ist. 

c. für die praktische Umsetzung der Datenbearbeitung eine 
Testphase vor dem Inkrafttreten, insbesondere aus techni-
schen Gründen, unentbehrlich ist. 

 2 Er holt vorgängig die Stellungnahme des Beauftragten ein. 2 Er holt vorgängig die Stellungnahme des EDÖB ein. 
2 Die praktische Umsetzung einer Datenbearbeitung kann 
eine Testphase dann zwingend erfordern, wenn: 
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a. die Erfüllung einer Aufgabe technische Neuerungen erfor-
dert, deren Auswirkungen zunächst evaluiert werden müssen; 

  

b. die Erfüllung einer Aufgabe bedeutende organisatorische o-
der technische Massnahmen erfordert, deren Wirksamkeit zu-
nächst geprüft werden muss, insbesondere bei der Zusam-
menarbeit zwischen Organen des Bundes und der Kantone; 
oder 

  

3 Der Bundesrat regelt die Modalitäten der automatisierten 
Datenbearbeitung in einer Verordnung. 

  

4 Das zuständige Bundesorgan legt dem Bundesrat spätestens 
innert zwei Jahren nach Inbetriebnahme des Pilotsystems ei-
nen Evaluationsbericht vor. Es schlägt darin die Fortführung o-
der die Einstellung der Bearbeitung vor. 

3 Das zuständige Bundesorgan legt dem Bundesrat spätestens 
zwei Jahre nach der Aufnahme des Pilotversuchs einen Evalua-
tionsbericht vor. Es schlägt darin die Fortführung oder die Ein-
stellung der Bearbeitung vor. 

3 Das zuständige Bundesorgan legt dem Bundesrat spätestens 
zwei Jahre nach der Aufnahme des Pilotversuchs einen Evalua-
tionsbericht vor. Es schlägt darin die Fortführung oder die Ein-
stellung der Bearbeitung vor. 

5 Die automatisierte Datenbearbeitung muss in jedem Fall ab-
gebrochen werden, wenn innert fünf Jahren nach der Inbe-
triebnahme des Pilotsystems kein Gesetz im formellen Sinn in 
Kraft getreten ist, welches die erforderliche Rechtsgrundlage 
umfasst. 

4 Die automatisierte Datenbearbeitung muss in jedem Fall ab-
gebrochen werden, wenn innerhalb von fünf Jahren nach Auf-
nahme des Pilotversuchs kein Gesetz im formellen Sinn in 
Kraft getreten ist, das die erforderliche Rechtsgrundlage um-
fasst. 

4 Die automatisierte Datenbearbeitung muss in jedem Fall ab-
gebrochen werden, wenn innerhalb von fünf Jahren nach Auf-
nahme des Pilotversuchs kein Gesetz im formellen Sinn in 
Kraft getreten ist, das die erforderliche Rechtsgrundlage ent-
hält. 

Art. 19 Bekanntgabe von Personendaten Art. 32 Bekanntgabe von Personendaten Art. 36 Bekanntgabe von Personendaten 

1 Bundesorgane dürfen Personendaten nur bekannt geben, 
wenn dafür eine Rechtsgrundlage im Sinne von Artikel 17 be-
steht oder wenn: 

1 Bundesorgane dürfen Personendaten nur bekanntgeben, 
wenn dafür eine gesetzliche Grundlage im Sinne von Artikel 30 
Absätze 1–3 besteht. 

1 Bundesorgane dürfen Personendaten nur bekanntgeben, 
wenn dafür eine gesetzliche Grundlage nach Artikel 34 Ab-
sätze 1–3 besteht. 

 2 Sie dürfen Personendaten in Abweichung von Absatz 1 im 
Einzelfall bekanntgeben, wenn eine der folgenden Vorausset-
zungen erfüllt ist: 

2 Sie dürfen Personendaten in Abweichung von Absatz 1 im 
Einzelfall bekanntgeben, wenn eine der folgenden Vorausset-
zungen erfüllt ist: 

a. die Daten für den Empfänger im Einzelfall zur Erfüllung sei-
ner gesetzlichen Aufgabe unentbehrlich sind; 

a. Die Bekanntgabe der Daten ist für den Verantwortlichen o-
der für die Empfängerin oder den Empfänger zur Erfüllung ei-
ner gesetzlichen Aufgabe unentbehrlich. 

a. Die Bekanntgabe der Daten ist für den Verantwortlichen o-
der für die Empfängerin oder den Empfänger zur Erfüllung ei-
ner gesetzlichen Aufgabe unentbehrlich. 

b. die betroffene Person im Einzelfall eingewilligt hat; b. Die betroffene Person hat in die Bekanntgabe eingewilligt. b. Die betroffene Person hat in die Bekanntgabe eingewilligt. 

 c. Die Bekanntgabe der Daten ist notwendig, um das Leben o-
der die körperliche Unversehrtheit der betroffenen Person o-
der eines Dritten zu schützen, und es ist nicht möglich, inner-
halb einer angemessenen Frist die Einwilligung der 
betroffenen Person einzuholen. 

c. Die Bekanntgabe der Daten ist notwendig, um das Leben o-
der die körperliche Unversehrtheit der betroffenen Person o-
der eines Dritten zu schützen, und es ist nicht möglich, inner-
halb einer angemessenen Frist die Einwilligung der 
betroffenen Person einzuholen. 

c. die betroffene Person ihre Daten allgemein zugänglich ge-
macht und eine Bekanntgabe nicht ausdrücklich untersagt hat; 
oder 

d. Die betroffene Person hat ihre Daten allgemein zugänglich 
gemacht und eine Bekanntgabe nicht ausdrücklich untersagt. 

d. Die betroffene Person hat ihre Daten allgemein zugänglich 
gemacht und eine Bekanntgabe nicht ausdrücklich untersagt. 
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d. der Empfänger glaubhaft macht, dass die betroffene Person 
die Einwilligung verweigert oder die Bekanntgabe sperrt, um 
ihm die Durchsetzung von Rechtsansprüchen oder die Wahr-
nehmung anderer schutzwürdiger Interessen zu verwehren; 
der betroffenen Person ist vorher, wenn möglich Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. 

e. Die Empfänger oder der Empfänger macht glaubhaft, dass 
die betroffene Person die Einwilligung verweigert oder Wider-
spruch gegen die Bekanntgabe einlegt, um ihr oder ihm die 
Durchsetzung von Rechtsansprüchen oder die Wahrnehmung 
anderer schutzwürdiger Interessen zu verwehren; der be-
troffenen Person ist vorgängig Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben, es sei denn, dies ist unmöglich oder mit unverhält-
nismässigem Aufwand verbunden. 

e. Die Empfängerin oder der Empfänger macht glaubhaft, dass 
die betroffene Person die Einwilligung verweigert oder Wider-
spruch gegen die Bekanntgabe einlegt, um ihr oder ihm die 
Durchsetzung von Rechtsansprüchen oder die Wahrnehmung 
anderer schutzwürdiger Interessen zu verwehren; der be-
troffenen Person ist vorgängig Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben, es sei denn, dies ist unmöglich oder mit unverhält-
nismässigem Aufwand verbunden. 

1bis Bundesorgane dürfen im Rahmen der behördlichen Infor-
mation der Öffentlichkeit von Amtes wegen oder gestützt auf 
das Öffentlichkeitsgesetz vom 17. Dezember 2004 auch Perso-
nendaten bekannt geben, wenn: 

3 Sie dürfen Personendaten darüber hinaus im Rahmen der 
behördlichen Information der Öffentlichkeit von Amtes wegen 
oder gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz vom 17. Dezember 
2004 bekanntgeben, wenn: 

3 Die Bundesorgane dürfen Personendaten darüber hinaus im 
Rahmen der behördlichen Information der Öffentlichkeit von 
Amtes wegen oder gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz vom 
17. Dezember 2004 bekanntgeben, wenn: 

a. die betreffenden Personendaten im Zusammenhang mit der 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben stehen; und 

a. die Daten im Zusammenhang mit der Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben stehen; und 

a. die Daten im Zusammenhang mit der Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben stehen; und 

b. an deren Bekanntgabe ein überwiegendes öffentliches Inte-
resse besteht. 

b. an der Bekanntgabe ein überwiegendes öffentliches Inte-
resse besteht. 

b. an der Bekanntgabe ein überwiegendes öffentliches Inte-
resse besteht. 

2 Bundesorgane dürfen auf Anfrage Name, Vorname, Adresse 
und Geburtsdatum einer Person auch bekannt geben, wenn 
die Voraussetzungen von Absatz 1 nicht erfüllt sind. 

4 Sie dürfen Name, Vorname, Adresse und Geburtsdatum ei-
ner Person auf Anfrage auch bekanntgeben, wenn die Voraus-
setzungen nach Absatz 1 oder 2 nicht erfüllt sind. 

4 Sie dürfen Name, Vorname, Adresse und Geburtsdatum ei-
ner Person auf Anfrage auch bekanntgeben, wenn die Voraus-
setzungen nach Absatz 1 oder 2 nicht erfüllt sind. 

3 Bundesorgane dürfen Personendaten durch ein Abrufverfah-
ren zugänglich machen, wenn dies ausdrücklich vorgesehen 
ist. Besonders schützenswerte Personendaten sowie Persön-
lichkeitsprofile dürfen nur durch ein Abrufverfahren zugäng-
lich gemacht werden, wenn ein Gesetz im formellen Sinn es 
ausdrücklich vorsieht. 

3bis Bundesorgane dürfen Personendaten mittels automati-
sierter Informations- und Kommunikationsdienste jedermann 
zugänglich machen, wenn eine Rechtsgrundlage die Veröffent-
lichung dieser Daten vorsieht oder wenn sie gestützt auf Ab-
satz 1bis Informationen der Öffentlichkeit zugänglich machen. 
Besteht das öffentliche Interesse an der Zugänglichmachung 
nicht mehr, so sind die betreffenden Daten wieder aus dem 
automatisierten Informations- und Kommunikationsdienst zu 
entfernen. 

5 Sie dürfen Personendaten mittels automatisierter Informa-
tions- und Kommunikationsdienste allgemein zugänglich ma-
chen, wenn eine Rechtsgrundlage die Veröffentlichung dieser 
Daten vorsieht oder wenn sie Daten gestützt auf Absatz 3 be-
kanntgeben. Besteht kein öffentliches Interesse mehr daran, 
die Daten allgemein zugänglich zu machen, so werden die be-
treffenden Daten aus dem automatisierten Informations - und 
Kommunikationsdienst gelöscht. 

5 Sie dürfen Personendaten mittels automatisierter Informa-
tions- und Kommunikationsdienste allgemein zugänglich ma-
chen, wenn eine Rechtsgrundlage die Veröffentlichung dieser 
Daten vorsieht oder wenn sie Daten gestützt auf Absatz 3 be-
kanntgeben. Besteht kein öffentliches Interesse mehr daran, 
die Daten allgemein zugänglich zu machen, so werden die be-
treffenden Daten aus dem automatisierten Informations - und 
Kommunikationsdienst gelöscht. 

4 Das Bundesorgan lehnt die Bekanntgabe ab, schränkt sie ein 
oder verbindet sie mit Auflagen, wenn: 

6 Die Bundesorgane lehnen die Bekanntgabe ab, schränken sie 
ein oder verbinden sie mit Auflagen, wenn: 

6 Die Bundesorgane lehnen die Bekanntgabe ab, schränken sie 
ein oder verbinden sie mit Auflagen, wenn: 

a. wesentliche öffentliche Interessen oder offensichtlich 
schutzwürdige Interessen einer betroffenen Person es verlan-
gen oder 

a. wesentliche öffentliche Interessen oder offensichtlich 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person es verlan-
gen; oder 

a. wesentliche öffentliche Interessen oder offensichtlich 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person es verlan-
gen; oder 
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b. gesetzliche Geheimhaltungspflichten oder besondere Da-
tenschutzvorschriften es verlangen. 

b. gesetzliche Geheimhaltungspflichten oder besondere Da-
tenschutzvorschriften es verlangen. 

b. gesetzliche Geheimhaltungspflichten oder besondere Da-
tenschutzvorschriften es verlangen. 

Art. 20 Sperrung der Bekanntgabe Art. 33 Widerspruch gegen die Bekanntgabe von Per-
sonendaten 

Art. 37 Widerspruch gegen die Bekanntgabe von Per-
sonendaten 

1 Eine betroffene Person, die ein schutzwürdiges Interesse 
glaubhaft macht, kann vom verantwortlichen Bundesorgan 
verlangen, dass es die Bekanntgabe von bestimmten Perso-
nendaten sperrt. 

1 Die betroffene Person, die ein schutzwürdiges Interesse 
glaubhaft macht, kann gegen die Bekanntgabe bestimmter 
Personendaten durch das verantwortliche Bundesorgan Wi-
derspruch einlegen. 

1 Die betroffene Person, die ein schutzwürdiges Interesse 
glaubhaft macht, kann gegen die Bekanntgabe bestimmter 
Personendaten durch das verantwortliche Bundesorgan Wi-
derspruch einlegen. 

2 Das Bundesorgan verweigert die Sperrung oder hebt sie auf, 
wenn: 

2 Das Bundesorgan weist das Begehren ab, wenn eine der fol-
genden Voraussetzungen erfüllt ist: 

2 Das Bundesorgan weist das Begehren ab, wenn eine der fol-
genden Voraussetzungen erfüllt ist: 

a. eine Rechtspflicht zur Bekanntgabe besteht; oder a. Es besteht eine Rechtspflicht zur Bekanntgabe. a. Es besteht eine Rechtspflicht zur Bekanntgabe. 
b. die Erfüllung seiner Aufgabe sonst gefährdet wäre. b. Die Erfüllung seiner Aufgabe wäre sonst gefährdet. b. Die Erfüllung seiner Aufgaben wäre sonst gefährdet. 
3 Die Sperrung steht unter dem Vorbehalt von Artikel 19 Ab-
satz 1bis. 

3 Artikel 32 Absatz 3 bleibt vorbehalten. 3 Artikel 36 Absatz 3 bleibt vorbehalten. 

Art. 21 Angebot von Unterlagen an das Bundesarchiv Art. 34 Angebot von Unterlagen an das Bundesarchiv Art. 38 Angebot von Unterlagen an das Bundesarchiv 

1 In Übereinstimmung mit dem Archivierungsgesetz vom 26. 
Juni 199840 bieten die Bundesorgane dem Bundesarchiv alle 
Personendaten an, die sie nicht mehr ständig benötigen. 

1 In Übereinstimmung mit dem Archivierungsgesetz vom 26. 
Juni 1998 bieten die Bundesorgane dem Bundesarchiv alle 
Personendaten an, die sie nicht mehr ständig benötigen. 

1 In Übereinstimmung mit dem Archivierungsgesetz vom 26. 
Juni 1998 bieten die Bundesorgane dem Bundesarchiv alle 
Personendaten an, die sie nicht mehr ständig benötigen. 

2 Die Bundesorgane vernichten die vom Bundesarchiv als 
nicht archivwürdig bezeichneten Personendaten, ausser wenn 
diese: 

2 Das Bundesorgan vernichtet die vom Bundesarchiv als nicht 
archivwürdig bezeichneten Personendaten, es sei denn: 

2 Sie vernichten die vom Bundesarchiv als nicht archivwürdig 
bezeichneten Personendaten, es sei denn: 

a. anonymisiert sind; a. diese werden anonymisiert; a. diese werden anonymisiert; 
b. zu Beweis- oder Sicherheitszwecken oder zur Wahrung der 
schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person aufbe-
wahrt werden müssen. 

b. diese müssen zu Beweis- oder Sicherheitszwecken oder zur 
Wahrung der schutzwürdigen Interessen der betroffenen Per-
son aufbewahrt werden. 

b. diese müssen zu Beweis- oder Sicherheitszwecken oder zur 
Wahrung der schutzwürdigen Interessen der betroffenen Per-
son aufbewahrt werden. 

Art. 22 Bearbeiten für Forschung, Planung und Statistik Art. 35 Datenbearbeitung für Forschung, Planung und 
Statistik 

Art. 39 Datenbearbeitungen für nicht personenbezo-
gene Zwecke 

1 Bundesorgane dürfen Personendaten für nicht personenbe-
zogene Zwecke, insbesondere für Forschung, Planung und Sta-
tistik bearbeiten, wenn: 

1 Bundesorgane dürfen Personendaten für nicht personenbe-
zogene Zwecke, insbesondere für Forschung, Planung und Sta-
tistik, bearbeiten, wenn: 

1 Bundesorgane dürfen Personendaten für nicht personenbe-
zogene Zwecke, insbesondere für Forschung, Planung oder 
Statistik, bearbeiten, wenn: 

a. die Daten anonymisiert werden, sobald es der Zweck des 
Bearbeitens erlaubt; 

a. die Daten anonymisiert werden, sobald der Bearbeitungs-
zweck dies erlaubt; 

a. die Daten anonymisiert werden, sobald der Bearbeitungs-
zweck dies erlaubt; 
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 b. das Bundesorgan privaten Personen besonders schützens-
werte Personendaten nur so bekanntgibt, dass die betroffe-
nen Personen nicht bestimmbar sind; 

b. das Bundesorgan privaten Personen besonders schützens-
werte Personendaten nur so bekanntgibt, dass die betroffe-
nen Personen nicht bestimmbar sind; 

b. der Empfänger die Daten nur mit Zustimmung des Bundes-
organs weitergibt; und 

c. die Empfängerin oder der Empfänger Dritten die Daten nur 
mit der Zustimmung des Bundesorgans weitergibt, das die Da-
ten bekanntgegeben hat; und 

c. die Empfängerin oder der Empfänger Dritten die Daten nur 
mit der Zustimmung des Bundesorgans weitergibt, das die Da-
ten bekanntgegeben hat; und 

c. die Ergebnisse so veröffentlicht werden, dass die betroffe-
nen Personen nicht bestimmbar sind. 

d. die Ergebnisse nur so veröffentlicht werden, dass die be-
troffenen Personen nicht bestimmbar sind. 

d. die Ergebnisse nur so veröffentlicht werden, dass die be-
troffenen Personen nicht bestimmbar sind. 

2 Die Anforderungen der folgenden Bestimmungen müssen  
nicht erfüllt sein: 

a. Artikel 4 Absatz 3 über den Zweck des Bearbeitens 

b. Artikel 17 Absatz 2 über die Rechtsgrundlagen für die Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten und 
Persönlichkeitsprofilen; 

c. Artikel 19 Absatz 1 über die Bekanntgabe von Personendaten. 
 

2 Die Artikel 5 Absatz 3, 30 Absatz 2 sowie 32 Absatz 1 sind 
nicht anwendbar. 

2 Die Artikel 6 Absatz 3, 34 Absatz 2 sowie Absatz 1 sind nicht 
anwendbar. 

Art. 23 Privatrechtliche Tätigkeit von Bundesorganen Art. 36 Privatrechtliche Tätigkeit von Bundesorganen Art. 40 Privatrechtliche Tätigkeit von Bundesorganen 

1 Handelt ein Bundesorgan privatrechtlich, so gelten die Best-
immungen für das Bearbeiten von Personendaten durch pri-
vate Personen. 

Handelt ein Bundesorgan privatrechtlich, so gelten die Bestim-
mungen für die Datenbearbeitung durch private Personen. 

Handelt ein Bundesorgan privatrechtlich, so gelten die Bestim-
mungen für die Datenbearbeitung durch private Personen. 

2 Die Aufsicht richtet sich nach den Bestimmungen für Bun-
desorgane. 

  

Art. 25 Ansprüche und Verfahren Art. 37 Ansprüche und Verfahren Art. 41 Ansprüche und Verfahren 

1 Wer ein schutzwürdiges Interesse hat, kann vom verant-
wortlichen Bundesorgan verlangen, dass es: 

1 Wer ein schutzwürdiges Interesse hat, kann vom verant-
wortlichen Bundesorgan verlangen, dass es: 

1 Wer ein schutzwürdiges Interesse hat, kann vom verant-
wortlichen Bundesorgan verlangen, dass es: 

a. das widerrechtliche Bearbeiten von Personendaten unter-
lässt; 

a. die widerrechtliche Bearbeitung der betreffenden Perso-
nendaten unterlässt; 

a. die widerrechtliche Bearbeitung der betreffenden Perso-
nendaten unterlässt; 

b. die Folgen eines widerrechtlichen Bearbeitens beseitigt; b. die Folgen einer widerrechtlichen Bearbeitung beseitigt; b. die Folgen einer widerrechtlichen Bearbeitung beseitigt; 
c. die Widerrechtlichkeit des Bearbeitens feststellt. c. die Widerrechtlichkeit der Bearbeitung feststellt. c. die Widerrechtlichkeit der Bearbeitung feststellt. 
3 Der Gesuchsteller kann insbesondere verlangen, dass das 
Bundesorgan: 

2 Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller kann insbeson-
dere verlangen, dass das Bundesorgan: 

2 Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller kann insbeson-
dere verlangen, dass das Bundesorgan: 

a. Personendaten berichtigt, vernichtet oder die Bekanntgabe 
an Dritte sperrt; 

a. die betreffenden Personendaten berichtigt, löscht oder ver-
nichtet; 

a. die betreffenden Personendaten berichtigt, löscht oder ver-
nichtet; 
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b. seinen Entscheid, namentlich die Berichtigung, Vernichtung, 
Sperre oder den Vermerk über die Bestreitung Dritten mitteilt 
oder veröffentlicht. 

b. seinen Entscheid, namentlich über die Berichtigung, Lö-
schung oder Vernichtung, den Widerspruch gegen die Be-
kanntgabe nach Artikel 33 oder den Bestreitungsvermerk nach 
Absatz 4 Dritten veröffentlicht oder mitteilt. 

b. seinen Entscheid, namentlich über die Berichtigung, Lö-
schung oder Vernichtung, den Widerspruch gegen die Be-
kanntgabe nach Artikel 37 oder den Bestreitungsvermerk nach 
Absatz 4 Dritten mitteilt oder veröffentlicht. 

2 Kann weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit von Perso-
nendaten bewiesen werden, so muss das Bundesorgan bei 
den Daten einen entsprechenden Vermerk anbringen. 

3 Statt die Personendaten zu löschen oder zu vernichten, 
schränkt das Bundesorgan die Bearbeitung ein, wenn: 

3 Statt die Personendaten zu löschen oder zu vernichten, 
schränkt das Bundesorgan die Bearbeitung ein, wenn: 

 a. die betroffene Person die Richtigkeit der Personendaten be-
streit et und weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit fest-
gestellt werden kann; 

a. die betroffene Person die Richtigkeit der Personendaten be-
streitet und weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit fest-
gestellt werden kann; 

 b. überwiegende Interessen Dritter dies erfordern; b. überwiegende Interessen Dritter dies erfordern; 

 c. ein überwiegendes öffentliches Interesse, namentlich die in-
nere oder die äussere Sicherheit der Schweiz, dies erfordert; 

c. ein überwiegendes öffentliches Interesse, namentlich die in-
nere oder die äussere Sicherheit der Schweiz, dies erfordert; 

 d. die Löschung oder Vernichtung der Daten eine Ermittlung, 
eine Untersuchung oder ein behördliches oder gerichtliches 
Verfahren gefährden kann. 

d. die Löschung oder Vernichtung der Daten eine Ermittlung, 
eine Untersuchung oder ein behördliches oder gerichtliches 
Verfahren gefährden kann. 

 4 Kann weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit von Perso-
nendaten festgestellt werden, so bringt das Bundesorgan bei 
den Daten einen Bestreitungsvermerk an. 

4 Kann weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit der betref-
fenden Personendaten festgestellt werden, so bringt das Bun-
desorgan bei den Daten einen Bestreitungsvermerk an. 

 5 Die Berichtigung, Löschung oder Vernichtung von Personen-
daten kann nicht verlangt werden in Bezug auf die Bestände 
öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, 
Museen, Archive oder anderer öffentlicher Gedächtnisinstitu-
tionen. Macht die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller ein 
überwiegendes Interesse glaubhaft, so kann sie oder er ver-
langen, dass die Institution den Zugang zu den umstrittenen 
Daten beschränkt. Die Absätze 3 und 4 sind nicht anwendbar. 

5 Die Berichtigung, Löschung oder Vernichtung von Personen-
daten kann nicht verlangt werden in Bezug auf die Bestände 
öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, 
Museen, Archive oder anderer öffentlicher Gedächtnisinstitu-
tionen. Macht die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller ein 
überwiegendes Interesse glaubhaft, so kann sie oder er ver-
langen, dass die Institution den Zugang zu den umstrittenen 
Daten beschränkt. Die Absätze 3 und 4 sind nicht anwendbar. 

4 Das Verfahren richtet sich nach dem Bundesgesetz vom 20. 
Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungs-
verfahrensgesetz). Die Ausnahmen von Artikel 2 und 3 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes gelten nicht. 

6 Das  Verfahren  richtet  sich  nach  dem  Verwaltungsverfah-
rensgesetz  vom 20. Dezember 1968. Die Ausnahmen nach 
den Artikeln 2 und 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gel-
ten nicht. 

6 Das Verfahren richtet sich nach  dem  VwVG. Die Ausnah-
men nach den Artikeln 2 und 3 VwVG sind nicht anwendbar. 

Art. 25bis Verfahren im Falle der Bekanntgabe von 
amtlichen Dokumenten, die Personendaten enthalten 

Art. 38 Verfahren im Falle der Bekanntgabe von amtli-
chen Dokumenten, die Personendaten enthalten 

Art. 42 Verfahren im Falle der Bekanntgabe von amtli-
chen Dokumenten, die Personendaten enthalten 

Solange ein Verfahren betreffend den Zugang zu amtlichen 
Dokumenten im Sinne des Öffentlichkeitsgesetzes vom 17. De-
zember 200446, welche Personendaten enthalten, im Gange 
ist, kann die betroffene Person im Rahmen dieses Verfahrens 

Ist ein Verfahren betreffend den Zugang zu amtlichen Doku-
menten, die Personendaten enthalten, im Sinne des Öffent-
lichkeitsgesetzes vom 17. Dezember 2004 hängig, so kann die 
betroffene Person in diesem Verfahren diejenigen Rechte 

Ist ein Verfahren betreffend den Zugang zu amtlichen Doku-
menten, die Personendaten enthalten, im Sinne des Öffent-
lichkeitsgesetzes vom 17. Dezember 2004 hängig, so kann die 
betroffene Person in diesem Verfahren diejenigen Rechte 
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die Rechte geltend machen, die ihr aufgrund von Artikel 25 
des vorliegenden Gesetzes bezogen auf diejenigen Doku-
mente zustehen, die Gegenstand des Zugangsverfahrens sind. 

geltend machen, die ihr nach Artikel 37 bezogen auf diejeni-
gen Dokumente zustehen, die Gegenstand des Zugangsverfah-
rens sind. 

geltend machen, die ihr nach Artikel 41 des vorliegenden Ge-
setzes bezogen auf diejenigen Dokumente zustehen, die Ge-
genstand des Zugangsverfahrens sind. 

5. Abschnitt: Eidgenössischer Daten-
schutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter 

7. Kapitel: Beauftragte oder Beauftragter 7. Kapitel: Eidgenössischer Datenschutz- 
und Öffentlichkeitsbeauftragter 

 

1. Abschnitt: Organisation 1. Abschnitt: Organisation 

Art. 26 Wahl und Stellung Art. 39 Ernennung und Stellung Art. 43 Wahl und Stellung 

1 Der Beauftragte wird vom Bundesrat für eine Amtsdauer 
von vier Jahren gewählt. Die Wahl ist durch die Bundesver-
sammlung zu genehmigen. 

1 Die oder der Beauftragte wird vom Bundesrat für eine Amts-
dauer von vier Jahren ernannt. Die Ernennung bedarf der Ge-
nehmigung durch die Bundesversammlung. 

1 Die Vereinigte Bundesversammlung wählt die Leiterin oder 
den Leiter des EDÖB (die oder der Beauftragte). 

2 Wählbar ist, wer in eidgenössischen Angelegenheiten 
stimmberechtigt ist. 

2 Das Arbeitsverhältnis des Beauftragten richtet sich, soweit 
dieses Gesetz nichts anderes vorsieht, nach dem Bundesper-
sonalgesetz vom 24. März 2000. 

2 Das Arbeitsverhältnis der oder des Beauftragten richtet sich, 
soweit dieses Gesetz nichts anderes vorsieht, nach dem Bun-
despersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG). 

3 Das Arbeitsverhältnis der oder des Beauftragten richtet sich, 
soweit dieses Gesetz nichts anderes vorsieht, nach dem Bun-
despersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG). 

3 Der Beauftragte übt seine Funktion unabhängig aus, ohne 
Weisungen einer Behörde zu erhalten. Er ist der Bundeskanz-
lei administrativ zugeordnet. 

3 Die oder der Beauftragte übt ihre oder seine Funktion unab-
hängig aus, ohne Weisungen einer Behörde oder eines Dritten 
einzuholen oder entgegenzunehmen. Sie oder er ist administ-
rativ der Bundeskanzlei zugeordnet. 

4 Die oder der Beauftragte übt ihre oder seine Funktion unab-
hängig aus, ohne Weisungen einer Behörde oder eines Dritten 
einzuholen oder entgegenzunehmen. Sie oder er ist administ-
rativ der Bundeskanzlei zugeordnet. 

4 Er verfügt über ein ständiges Sekretariat und ein eigenes 
Budget. Er stellt sein Personal an. 

4 Sie oder er verfügt über ein ständiges Sekretariat und ein ei-
genes Budget. Sie oder er stellt sein Personal an. 

5 Sie oder er verfügt über ein ständiges Sekretariat und ein ei-
genes Budget. Sie oder er stellt sein Personal an. 

5 Der Beauftragte untersteht nicht dem Beurteilungssystem 
nach Artikel 4 Absatz 3 des Bundespersonalgesetzes vom 24. 
März 2000. 

5 Sie oder er untersteht nicht dem Beurteilungssystem nach 
Artikel 4 Absatz 3 BPG. 

6 Sie oder er untersteht nicht dem Beurteilungssystem nach 
Artikel 4 Absatz 3 BPG. 

Art. 26a Wiederwahl und Beendigung der Amtsdauer Art. 40 Wiederernennung und Beendigung der Amts-
dauer 

Art. 44 Amtsdauer, Wiederwahl und Beendigung der 
Amtsdauer 

 1 Die Amtsdauer der oder des Beauftragten kann zwei Mal er-
neuert werden. 

1 Die Amtsdauer der oder des Beauftragten beträgt vier Jahre 
und kann zwei Mal erneuert werden. Sie beginnt am 1. Januar 
nach Beginn der Legislaturperiode des Nationalrates. 

1 Verfügt der Bundesrat nicht spätestens sechs Monate vor 
Ablauf der Amtsdauer aus sachlich hinreichenden Gründen die 

2 Verfügt der Bundesrat nicht spätestens sechs Monate vor 
Ablauf der Amtsdauer aus sachlich hinreichenden Gründen die 

2 Verfügt der Bundesrat nicht spätestens sechs Monate vor 
Ablauf der Amtsdauer aus sachlich hinreichenden Gründen die 
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Nichtwiederwahl, so ist der Beauftragte für eine neue Amts-
dauer wiedergewählt. 

Nichtverlängerung, so verlängert sich die Amtsdauer still-
schweigend. 

Nichtverlängerung, so verlängert sich die Amtsdauer still-
schweigend. 

2 Der Beauftragte kann den Bundesrat unter Einhaltung einer 
Frist von sechs Monaten um Entlassung auf ein Monatsende 
ersuchen. 

3 Die oder der Beauftragte kann den Bundesrat unter Einhal-
tung einer Frist von sechs Monaten um Entlassung auf ein Mo-
natsende ersuchen. 

2 Die oder der Beauftragte kann die Bundesversammlung un-
ter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten um Entlassung 
auf ein Monatsende ersuchen. 

3 Der Bundesrat kann den Beauftragten vor Ablauf der Amts-
dauer des Amtes entheben, wenn dieser: 

4 Der Bundesrat kann die Beauftragte oder den Beauftragten 
vor Ablauf der Amtsdauer des Amtes entheben, wenn diese o-
der dieser: 

3 Die Vereinigte Bundesversammlung kann die Beauftragte o-
der den Beauftragten vor Ablauf der Amtsdauer des Amtes 
entheben, wenn diese oder dieser: 

a. vorsätzlich oder grobfahrlässig Amtspflichten schwer ver-
letzt hat; oder 

a. vorsätzlich oder grobfahrlässig Amtspflichten schwer ver-
letzt hat; oder  

a. vorsätzlich oder grobfahrlässig Amtspflichten schwer ver-
letzt hat; oder  

b. die Fähigkeit, das Amt auszuüben, auf Dauer verloren hat. b. die Fähigkeit, das Amt auszuüben, auf Dauer verloren hat. b. die Fähigkeit, das Amt auszuüben, auf Dauer verloren hat. 

  Art. 45 Budget 

  Der EDÖB reicht den Entwurf seines Budgets jährlich über die 
Bundeskanzlei dem Bundesrat ein. Dieser leitet ihn unverän-
dert an die Bundesversammlung weiter. 

  Art. 46 Unvereinbarkeit 

  Die oder der Beauftragte darf weder der Bundesversammlung 
noch dem Bundesrat angehören und in keinem Arbeitsverhält-
nis mit dem Bund stehen. 

Art. 26b Andere Beschäftigung Art. 41 Nebenbeschäftigung Art. 47 Nebenbeschäftigung 

   
Der Bundesrat kann dem Beauftragten gestatten, eine andere 
Beschäftigung auszuüben, wenn dadurch dessen Unabhängig-
keit und dessen Ansehen nicht beeinträchtigt werden. 

1 Die oder der Beauftragte darf keine zusätzliche Erwerbstä-
tigkeit ausüben. Sie oder er darf auch kein Amt der Eidgenos-
senschaft oder eines Kantons bekleiden und nicht als Mitglied 
der Geschäftsleitung, des Verwaltungsrats, der Aufsichtsstelle 
oder der Revisionsstelle eines Handelsunternehmens tätig 
sein. 

1 Die oder der Beauftragte darf keine Nebenbeschäftigung 
ausüben.  

 2 Der Bundesrat kann der oder dem Beauftragten gestatten, 
eine Nebenbeschäftigung nach Absatz 1 auszuüben, wenn 
dadurch die Ausübung der Funktion sowie Unabhängigkeit 
und Ansehen nicht beeinträchtigt werden. Der Entscheid wird 
veröffentlicht. 

2 Die Vereinigte Bundesversammlung kann der oder dem Be-
auftragten gestatten, eine Nebenbeschäftigung auszuüben, 
wenn dadurch die Ausübung der Funktion sowie die Unabhän-
gigkeit und das Ansehen des EDÖB nicht beeinträchtigt wer-
den. Der Entscheid wird veröffentlicht. 
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 Art. 42 Selbstkontrolle des Beauftragten Art. 48 Selbstkontrolle des EDÖB 

 Der Beauftragte stellt durch geeignete Kontrollmassnahmen, 
insbesondere in Bezug auf die Datensicherheit, sicher, dass 
der rechtskonforme Vollzug der bundesrechtlichen Daten-
schutzvorschriften innerhalb seiner Behörde gewährleistet ist. 

Der EDÖB stellt durch geeignete Kontrollmassnahmen, insbe-
sondere in Bezug auf die Datensicherheit, sicher, dass der 
rechtskonforme Vollzug der bundesrechtlichen Datenschutz-
vorschriften innerhalb seiner Behörde gewährleistet ist. 

 2. Abschnitt: Untersuchung von Verstös-
sen gegen Datenschutzvorschriften 

2. Abschnitt: Untersuchung von Verstös-
sen gegen Datenschutzvorschriften 

Art. 29 Abklärungen und Empfehlungen im Privat-
rechtsbereich 

Art. 43 Untersuchung Art. 49 Untersuchung 

1 Der Beauftragte klärt von sich aus oder auf Meldung Dritter 
hin den Sachverhalt näher ab, wenn: 
a. Bearbeitungsmethoden geeignet sind, die Persönlichkeit ei-
ner grösseren Anzahl von Personen zu verletzen (Systemfeh-
ler); 
b. Datensammlungen registriert werden müssen (Art. 11a); 
c. eine Informationspflicht nach Artikel 6 Absatz 3 besteht. 

1 Der Beauftragte eröffnet von Amtes wegen oder auf Anzeige 
hin eine Untersuchung gegen ein Bundesorgan oder eine pri-
vate Person, wenn Anzeichen bestehen, dass eine Datenbear-
beitung gegen die Datenschutzvorschriften verstossen könnte. 

1 Der EDÖB eröffnet von Amtes wegen oder auf Anzeige hin 
eine Untersuchung gegen ein Bundesorgan oder eine private 
Person, wenn genügend Anzeichen bestehen, dass eine Da-
tenbearbeitung gegen die Datenschutzvorschriften verstossen 
könnte. 

 2 Er kann von der Eröffnung einer Untersuchung absehen, 
wenn die Verletzung der Datenschutzvorschriften von gering-
fügiger Bedeutung ist. 

2 Er kann von der Eröffnung einer Untersuchung absehen, 
wenn die Verletzung der Datenschutzvorschriften von gering-
fügiger Bedeutung ist. 

[Art. 27 Aufsicht über Bundesorgane] 2 Der Beauftragte klärt 
von sich aus oder auf Meldung Dritter hin den Sachverhalt nä-
her ab. 

3 Das Bundesorgan oder die private Person erteilt dem Beauf-
tragten alle Auskünfte und stellt ihm alle Unterlagen zur Ver-
fügung, die für die Untersuchung notwendig sind. Das Aus-
kunftsverweigerungsrecht richtet sich nach den Artikeln 16 
und 17 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezem-
ber 1968. 

3 Das Bundesorgan oder die private Person erteilt dem EDÖB 
alle Auskünfte und stellt ihm alle Unterlagen zur Verfügung, 
die für die Untersuchung notwendig sind. Das Auskunftsver-
weigerungsrecht richtet sich nach den Artikeln 16 und 17 des 
VwVG, sofern Artikel 50 Absatz 2 des vorliegenden Gesetzes 
nichts anderes bestimmt. 

 4 Hat die betroffene Person Anzeige erstattet, so informiert 
der Beauftragte sie über die gestützt darauf unternommenen 
Schritte und das Ergebnis einer allfälligen Untersuchung. 

4 Hat die betroffene Person Anzeige erstattet, so informiert 
der EDÖB sie über die gestützt darauf unternommenen 
Schritte und das Ergebnis einer allfälligen Untersuchung. 

 Art. 44 Befugnisse Art. 50 Befugnisse 

[Art. 29] 2 Er kann dabei Akten herausverlangen, Auskünfte 
einholen und sich Datenbearbeitungen vorführen lassen. Das 
Zeugnisverweigerungsrecht nach Artikel 16 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes gilt sinngemäss.[Art. 27 Aufsicht über 

1 Kommt das Bundesorgan oder die private Person den Mit-
wirkungspflichten nicht nach, so kann der Beauftragte im Rah-
men der Untersuchung insbesondere Folgendes anordnen: 

1 Kommt das Bundesorgan oder die private Person den Mit-
wirkungspflichten nicht nach, so kann der EDÖB im Rahmen 
der Untersuchung insbesondere Folgendes anordnen: 
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Bundesorgane] 3 Bei der Abklärung kann er Akten herausver-
langen, Auskünfte einholen und sich Datenbearbeitungen vor-
führen lassen. Die Bundesorgane müssen an der Feststellung 
des Sachverhaltes mitwirken. Das Zeugnisverweigerungsrecht 
nach Artikel 16 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt sinn-
gemäss. 

2 Er kann dabei Akten herausverlangen, Auskünfte einholen 
und sich Datenbearbeitungen vorführen lassen. Das Zeugnis-
verweigerungsrecht nach Artikel 16 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes gilt sinngemäss.[Art. 27 Aufsicht über Bundesor-
gane]  

3 Bei der Abklärung kann er Akten herausverlangen, Aus-
künfte einholen und sich Datenbearbeitungen vorführen las-
sen. Die Bundesorgane müssen an der Feststellung des Sach-
verhaltes mitwirken. Das Zeugnisverweigerungsrecht nach 
Artikel 16 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt sinngemäss. 

a. Zugang zu allen Auskünften, Unterlagen, Verzeichnissen der 
Bearbeitungstätigkeiten und Personendaten, die für die Un-
tersuchung erforderlich sind; 

a. Zugang zu allen Auskünften, Unterlagen, Verzeichnissen der 
Bearbeitungstätigkeiten und Personendaten, die für die Un-
tersuchung erforderlich sind; 

 b. Zugang zu Räumlichkeiten und Anlagen; b. Zugang zu Räumlichkeiten und Anlagen; 

 c. Zeugeneinvernahmen; c. Zeugeneinvernahmen; 

 d. Begutachtungen durch Sachverständige. d. Begutachtungen durch Sachverständige. 
 
 

  2 Das Berufsgeheimnis bleibt vorbehalten.  

 2 Er kann für die Dauer der Untersuchung zudem vorsorgliche 
Massnahmen anordnen und sie durch eine Bundesbehörde o-
der die kantonalen oder kommunalen Polizeiorgane vollstre-
cken lassen. 

3 Zum Vollzug der Massnahmen nach Absatz 1 kann der EDÖB 
andere Bundesbehörden sowie die kantonalen oder kommu-
nalen Polizeiorgane beiziehen. 

[Art. 33] 2 Stellt der Beauftragte bei einer Sachverhaltsabklä-
rung nach Artikel 27 Absatz 2 oder nach Artikel 29 Absatz 1 
fest, dass den betroffenen Personen ein nicht leicht wieder 
gutzumachender Nachteil droht, so kann er dem Präsidenten 
der auf dem Gebiet des Datenschutzes zuständigen Abteilung 
des Bundesverwaltungsgerichts vorsorgliche Massnahmen be-
antragen. Das Verfahren richtet sich sinngemäss nach den Ar-
tikeln 79–84 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 194769 
über den Bundeszivilprozess. 
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 Art. 45 Verwaltungsmassnahmen Art. 51 Verwaltungsmassnahmen 

[Art. 27 - Aufsicht über Bundesorgane] 4 Ergibt die Abklärung, 
dass Datenschutzvorschriften verletzt werden, so empfiehlt 
der Beauftragte dem verantwortlichen Bundesorgan, das Be-
arbeiten zu ändern oder zu unterlassen. Er orientiert das zu-
ständige Departement oder die Bundeskanzlei über seine 
Empfehlung. 

1 Liegt eine Verletzung von Datenschutzvorschriften vor, so 
kann der Beauftragte verfügen, dass die Bearbeitung ganz o-
der teilweise angepasst, unterbrochen oder abgebrochen wird 
und die Personendaten ganz oder teilweise gelöscht oder ver-
nichtet werden. 

1 Liegt eine Verletzung von Datenschutzvorschriften vor, so 
kann der EDÖB verfügen, dass die Bearbeitung ganz oder teil-
weise angepasst, unterbrochen oder abgebrochen wird und 
die Personendaten ganz oder teilweise gelöscht oder vernich-
tet werden. 

[Art. 27 - Aufsicht über Bundesorgane] 5 Wird eine Empfeh-
lung nicht befolgt oder abgelehnt, so kann er die Angelegen-
heit dem Departement oder der Bundeskanzlei zum Entscheid 
vorlegen. Der Entscheid wird den betroffenen Personen in 
Form einer Verfügung mitgeteilt. 

2 Er kann die Bekanntgabe ins Ausland aufschieben oder un-
tersagen, wenn sie gegen die Voraussetzungen nach Artikel 13 
oder 14 oder gegen Bestimmungen betreffend die Bekannt-
gabe von Personendaten ins Ausland in anderen Bundesgeset-
zen verstösst. 

2 Er kann die Bekanntgabe ins Ausland aufschieben oder un-
tersagen, wenn sie gegen die Voraussetzungen nach Artikel 16 
oder 17 oder gegen Bestimmungen betreffend die Bekannt-
gabe von Personendaten ins Ausland in anderen Bundesgeset-
zen verstösst. 

[Art. 27 - Aufsicht über Bundesorgane] 6 Der Beauftragte ist 
berechtigt, gegen die Verfügung nach Absatz 5 und gegen den 
Entscheid der Beschwerdebehörde Beschwerde zu führen. 

  

[Art. 29 - Privatbereich] 3 Der Beauftragte kann aufgrund sei-
ner Abklärungen empfehlen, das Bearbeiten zu ändern oder 
zu unterlassen. 

  

[Art. 29 - Privatbereich] 4 Wird eine solche Empfehlung des 
Beauftragten nicht befolgt oder abgelehnt, so kann er die An-
gelegenheit dem Bundesverwaltungsgericht zum Entscheid 
vorlegen. Er ist berechtigt, gegen diesen Entscheid Be-
schwerde zu führen. 

  

 3 Er kann namentlich anordnen, dass das Bundesorgan oder 
die private Person: 

3 Er kann namentlich anordnen, dass das Bundesorgan oder 
die private Person: 

 a. nach den Artikeln 13 Absatz 2 Buchstaben b und c sowie 14 
Absatz 2 den Beauftragten informiert; 

a. ihn nach den Artikeln 16 Absatz 2 Buchstaben b und c sowie 
17 Absatz 2 informiert; 

 b. die Vorkehren nach den Artikeln 6 und 7 trifft; b. die Vorkehren nach den Artikeln 7 und 8 trifft; 

 c. nach den Artikeln 17 und 19 die betroffenen Personen infor-
miert; 

d.  eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 20 vor-
nimmt; 

e.  nach Artikel 21 den Beauftragten konsultiert; 

c. nach den Artikeln 19 und 21 die betroffenen Personen infor-
miert;  

d. eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 22 vor-
nimmt;  

e. ihn nach Artikel 23 konsultiert; 

 f. nach Artikel 22 den Beauftragten oder gegebenenfalls die 
betroffenen Personen informiert; 

f. ihn oder gegebenenfalls die betroffenen Personen nach Arti-
kel 24 informiert; 
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 g. der betroffenen Person die Auskünfte nach Artikel 23 er-
teilt. 

g. der betroffenen Person die Auskünfte nach Artikel 25 er-
teilt. 

  4 Er kann auch anordnen, dass der private Verantwortliche 
mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland eine Vertretung nach Arti-
kel 14 bezeichnet. 

 4 Hat das Bundesorgan oder die private Person während der 
Untersuchung die erforderlichen Massnahmen getroffen, um 
die Einhaltung der Datenschutzvorschriften wiederherzustel-
len, so kann der Beauftragte sich darauf beschränken, eine 
Verwarnung auszusprechen. 

5 Hat das Bundesorgan oder die private Person während der 
Untersuchung die erforderlichen Massnahmen getroffen, um 
die Einhaltung der Datenschutzvorschriften wiederherzustel-
len, so kann der EDÖB sich darauf beschränken, eine Verwar-
nung auszusprechen. 

Art. 33 Art. 46 Verfahren Art. 52 Verfahren 

1 Der Rechtsschutz richtet sich nach den allgemeinen Bestim-
mungen über die Bundesrechtspflege. 
2 [siehe bei Art. 42 Abs. 1] 

1 Das Untersuchungsverfahren sowie Verfügungen nach den 
Artikeln 44 und 45 richten sich nach dem Verwaltungsverfah-
rensgesetz vom 20. Dezember 1968. 

1 Das Untersuchungsverfahren sowie Verfügungen nach den 
Artikeln 50 und 51 richten sich nach dem VwVG. 

 2 Partei ist nur das Bundesorgan oder die private Person, ge-
gen das oder die eine Untersuchung eröffnet wurde. 

2 Partei ist nur das Bundesorgan oder die private Person, ge-
gen das oder die eine Untersuchung eröffnet wurde. 

   

 3 Der Beauftragte kann Beschwerdeentscheide des Bundes-
verwaltungsgerichts anfechten. 

3 Der EDÖB kann Beschwerdeentscheide des Bundesverwal-
tungsgerichts anfechten. 

 Art. 47 Koordination Art. 53 Koordination 

 1 Bundesverwaltungsbehörden, die nach einem anderen Bun-
desgesetz Private oder Organisationen ausserhalb der Bundes-
verwaltung beaufsichtigen, laden den Beauftragten zur Stel-
lungnahme ein, bevor sie eine Verfügung erlassen, die Fragen 
des Datenschutzes betrifft. 

1 Bundesverwaltungsbehörden, die nach einem anderen Bun-
desgesetz private Personen oder Organisationen ausserhalb 
der Bundesverwaltung beaufsichtigen, laden den EDÖB zur 
Stellungnahme ein, bevor sie eine Verfügung erlassen, die Fra-
gen des Datenschutzes betrifft. 

 2 Führt der Beauftragte gegen die gleiche Partei eine eigene 
Untersuchung durch, so koordinieren die beiden Behörden 
ihre Verfahren. 

2 Führt der EDÖB gegen die gleiche Partei eine eigene Unter-
suchung durch, so koordinieren die beiden Behörden ihre Ver-
fahren. 
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 3. Abschnitt: Amtshilfe 3. Abschnitt: Amtshilfe 

 Art. 48 Amtshilfe zwischen schweizerischen Behörden Art. 54 Amtshilfe zwischen schweizerischen Behörden 

 1 Bundesbehörden und kantonale Behörden geben dem Be-
auftragten die Informationen und Personendaten bekannt, die 
für die Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlich 
sind. 

1 Bundesbehörden und kantonale Behörden geben dem EDÖB 
die Informationen und Personendaten bekannt, die für die Er-
füllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlich sind. 

 2 Der Beauftragte gibt den folgenden Behörden die Informati-
onen und Personendaten bekannt, die für die Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben erforderlich sind: 

2 Der EDÖB gibt den folgenden Behörden die Informationen 
und Personendaten bekannt, die für die Erfüllung ihrer gesetz-
lichen Aufgaben erforderlich sind: 

 a. den Behörden, die in der Schweiz für den Datenschutz zu-
ständig sind; 

a. den Behörden, die in der Schweiz für den Datenschutz zu-
ständig sind; 

 b. den zuständigen Strafverfolgungsbehörden, falls es um die 
Anzeige einer Straftat nach Artikel 59 Absatz 2 geht; 

b. den zuständigen Strafverfolgungsbehörden, falls es um die 
Anzeige einer Straftat nach Artikel 65 Absatz 2 geht; 

 c. den Bundesbehörden sowie den kantonalen und kommuna-
len Polizeibehörden für den Vollzug der Massnahmen nach 
den Artikeln 44 Absatz 2 und 45. 

c. den Bundesbehörden sowie den kantonalen und kommuna-
len Polizeiorganen für den Vollzug der Massnahmen nach den 
Artikeln 50 Absatz 3 und 51. 

 Art. 49 Amtshilfe gegenüber ausländischen Behörden Art. 55 Amtshilfe gegenüber ausländischen Behörden 

 1 Der Beauftragte kann mit ausländischen Behörden, die für 
den Datenschutz zuständig sind, für die Erfüllung ihrer jeweili-
gen gesetzlich vorgesehenen Aufgaben im Bereich des Daten-
schutzes Informationen oder Personendaten austauschen, 
wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1 Der EDÖB kann mit ausländischen Behörden, die für den Da-
tenschutz zuständig sind, für die Erfüllung ihrer jeweiligen ge-
setzlich vorgesehenen Aufgaben im Bereich des Datenschut-
zes Informationen oder Personendaten austauschen, wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

   

 a. Die Gegenseitigkeit der Amtshilfe ist sichergestellt. a. Die Gegenseitigkeit der Amtshilfe ist sichergestellt. 

 b. Die Informationen und Personendaten werden nur für das 
den Datenschutz betreffende Verfahren verwendet, das dem 
Amtshilfeersuchen zugrunde liegt. 

b. Die Informationen und Personendaten werden nur für das 
den Datenschutz betreffende Verfahren verwendet, das dem 
Amtshilfeersuchen zugrunde liegt. 

 c. Die empfangende Behörde verpflichtet sich, die Berufsge-
heimnisse sowie Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse zu 
wahren. 

c. Die empfangende Behörde verpflichtet sich, das Berufsge-
heimnis sowie Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse zu 
wahren. 

 d. Die Informationen und Personendaten werden nur be-
kanntgegeben, wenn die Behörde, die sie übermittelt hat, dies 
vorgängig genehmigt. 

d. Die Informationen und Personendaten werden Dritten nur 
bekanntgegeben, wenn die Behörde, die sie übermittelt hat, 
dies vorgängig genehmigt. 
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 e. Die empfangende Behörde verpflichtet sich, die Auflagen 
und Einschränkungen der Behörde einzuhalten, die ihr die In-
formationen und Personendaten übermittelt hat. 

e. Die empfangende Behörde verpflichtet sich, die Auflagen 
und Einschränkungen der Behörde einzuhalten, die ihr die In-
formationen und Personendaten übermittelt hat. 

 2 Um sein Amtshilfegesuch zu begründen oder um dem Ersu-
chen einer Behörde Folge zu leisten, kann der Beauftragte ins-
besondere folgende Angaben machen: 

2 Um sein Amtshilfegesuch zu begründen oder um dem Ersu-
chen einer Behörde Folge zu leisten, kann der EDÖB insbeson-
dere folgende Angaben machen: 

 

 a. die Identität des Verantwortlichen, des Auftragsbearbeiters 
oder anderer beteiligter Dritter; 

a. Identität des Verantwortlichen, des Auftragsbearbeiters o-
der anderer beteiligter Dritter; 

 b. die Kategorien der betroffenen Personen; b. Kategorien der betroffenen Personen; 

 c. die Identität der betroffenen Personen, falls: c. Identität der betroffenen Personen, falls: 

 1. die betroffenen Personen eingewilligt haben, oder 1. die betroffenen Personen eingewilligt haben, oder 

 2. die Mitteilung der Identität der betroffenen Personen un-
entbehrlich ist, damit der Beauftragte oder die ausländische 
Behörde ihre gesetzlichen Aufgaben erfüllen können; 

2. die Mitteilung der Identität der betroffenen Personen un-
entbehrlich ist zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben durch 
den EDÖB oder die ausländische Behörde; 

 d. bearbeitete Personendaten oder Kategorien bearbeiteter 
Personendaten; 

d. bearbeitete Personendaten oder Kategorien bearbeiteter 
Personendaten; 

e. Bearbeitungszweck; 

f. Empfängerinnen und Empfänger oder die Kategorien der 
Empfängerinnen und Empfänger;  

g. technische und organisatorische Massnahmen. 

3 Bevor der EDÖB einer ausländischen Behörde Informationen 
bekanntgibt, die ein Berufsgeheimnis, Geschäfts- oder Fabri-
kationsgeheimnisse enthalten können, informiert er die be-
troffenen natürlichen oder juristischen Personen, die Trägerin-
nen dieser Geheimnisse sind, und lädt sie zur Stellungnahme 
ein, es sei denn, dies ist nicht möglich oder erfordert einen un-
verhältnismässigen Aufwand.  

 e. den Bearbeitungszweck;  

 f. die Empfängerinnen und Empfänger oder die Kategorien der 
Empfängerinnen und Empfänger; 

 

 g. technische und organisatorische Massnahmen.  

 3 Bevor der Beauftragte einer ausländischen Behörde Infor-
mationen bekanntgibt, die Berufs-, Geschäfts- oder Fabrikati-
onsgeheimnisse enthalten können, informiert er die 
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betroffenen natürlichen oder juristischen Personen, die Träge-
rinnen dieser Geheimnisse sind, und lädt sie zur Stellung-
nahme ein, es sei denn, dies ist nicht möglich oder erfordert 
einen unverhältnismässigen Aufwand. 

 4. Abschnitt: Andere Aufgaben des  
Beauftragten 

4. Abschnitt: Andere Aufgaben des  
EDÖB  

[siehe oben, Art. 11a] Art. 50 Register Art. 56 Register 

 Der Beauftragte führt ein Register der Bearbeitungstätigkeiten 
der Bundesorgane. Das Register wird veröffentlicht. 

Der EDÖB führt ein Register der Bearbeitungstätigkeiten der 
Bundesorgane. Das Register wird veröffentlicht. 

   

   

Art. 30 Information Art. 51 Information Art. 57 Information 

1 Der Beauftragte erstattet der Bundesversammlung perio-
disch sowie nach Bedarf Bericht. Er übermittelt den Bericht 
gleichzeitig dem Bundesrat. Die periodischen Berichte werden 
veröffentlicht. 

1 Der Beauftragte erstattet der Bundesversammlung jährlich 
Bericht über seine Tätigkeit. Er übermittelt ihn gleichzeitig 
dem Bundesrat. Der Bericht wird veröffentlicht. 

1 Der EDÖB erstattet der Bundesversammlung jährlich Bericht 
über seine Tätigkeit. Er übermittelt ihn gleichzeitig dem Bun-
desrat. Der Bericht wird veröffentlicht. 

2 In Fällen von allgemeinem Interesse kann er die Öffentlich-
keit über seine Feststellungen und Empfehlungen informieren. 
Personendaten, die dem Amtsgeheimnis unterstehen, darf er 
nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde veröffentlichen. 
Verweigert diese die Zustimmung, so entscheidet der Präsi-
dent der auf dem Gebiet des Datenschutzes zuständigen Ab-
teilung des Bundesverwaltungsgerichts endgültig. 

2 In Fällen von allgemeinem Interesse informiert der Beauf-
tragte die Öffentlichkeit über seine Feststellungen und Verfü-
gungen. 

2 In Fällen von allgemeinem Interesse informiert der EDÖB die 
Öffentlichkeit über seine Feststellungen und Verfügungen. 

Art. 31 Weitere Aufgaben Art. 52 Weitere Aufgaben Art. 58 Weitere Aufgaben 

1 Der Beauftragte hat insbesondere folgende weiteren Aufga-
ben: 

1 Der Beauftragte nimmt darüber hinaus insbesondere fol-
gende Aufgaben wahr: 

1 Der EDÖB nimmt darüber hinaus insbesondere folgende 
Aufgaben wahr: 

a. Er unterstützt Organe des Bundes und der Kantone in Fra-
gen des Datenschutzes. 

a. Er informiert, schult und berät die Bundesorgane sowie pri-
vate Personen in Fragen des Datenschutzes. 

a. Er informiert, schult und berät die Bundesorgane sowie pri-
vate Personen in Fragen des Datenschutzes. 

c. Er arbeitet mit in- und ausländischen Datenschutzbehörden 
zusammen. 

b. Er unterstützt die kantonalen Organe und arbeitet mit 
schweizerischen und ausländischen Behörden, die für den Da-
tenschutz zuständig sind, zusammen. 

b. Er unterstützt die kantonalen Organe und arbeitet mit 
schweizerischen und ausländischen Behörden, die für den Da-
tenschutz zuständig sind, zusammen. 
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Art. 28 Beratung Privater c. Er sensibilisiert die Bevölkerung, insbesondere schutzbe-
dürftige Personen, in Bezug auf den Datenschutz. 

c. Er sensibilisiert die Bevölkerung, insbesondere schutzbe-
dürftige Personen, in Bezug auf den Datenschutz. 

Der Beauftragte berät private Personen in Fragen des Daten-
schutzes. 

d. Er erteilt betroffenen Personen auf Anfrage Auskunft dar-
über, wie sie ihre Rechte ausüben können. 

d. Er erteilt betroffenen Personen auf Anfrage Auskunft dar-
über, wie sie ihre Rechte ausüben können. 

 e. Er nimmt Stellung zu Erlassentwürfen und Massnahmen des 
Bundes, die eine Datenbearbeitung zur Folge haben. 

e. Er nimmt Stellung zu Erlassentwürfen und Massnahmen des 
Bundes, die eine Datenbearbeitung zur Folge haben. 

[Art. 31 Abs. 1] g. Er nimmt die ihm durch das Öffentlichkeits-
gesetz vom 17. Dezember 2004 übertragenen Aufgaben wahr. 

f. Er nimmt die ihm durch das Öffentlichkeitsgesetz vom 17. 
Dezember 2004 oder andere Bundesgesetze übertragenen 
Aufgaben wahr. 

f. Er nimmt die ihm durch das Öffentlichkeitsgesetz vom 17. 
Dezember 2004 oder andere Bundesgesetze übertragenen 
Aufgaben wahr. 

 g. Er erarbeitet Leitfäden und Arbeitsinstrumente zuhanden 
von Verantwortlichen, Auftragsbearbeitern und betroffenen 
Personen; hierfür berücksichtigt er die Besonderheiten des je-
weiligen Bereichs sowie den Schutz von schutzbedürftigen 
Personen. 

g. Er erarbeitet Arbeitsinstrumente als Empfehlungen der gu-
ten Praxis zuhanden von Verantwortlichen, Auftragsbearbei-
tern und betroffenen Personen; hierfür berücksichtigt er die 
Besonderheiten des jeweiligen Bereichs sowie den Schutz von 
schutzbedürftigen Personen. 

[Art. 31] 2 Er kann Organe der Bundesverwaltung auch dann 
beraten, wenn dieses Gesetz nach Artikel 2 Absatz 2 Buchsta-
ben c und d nicht anwendbar ist. Die Organe der Bundesver-
waltung können ihm Einblick in ihre Geschäfte gewähren. 

2 Er kann auch Bundesorgane beraten, die gemäss den Arti-
keln 2 und 3 nicht seiner Aufsicht unterstehen. Die Bundesor-
gane können ihm Akteneinsicht gewähren. 

2 Er kann auch Bundesorgane beraten, die gemäss den Arti-
keln 2 und 4 nicht seiner Aufsicht unterstehen. Die Bundesor-
gane können ihm Akteneinsicht gewähren. 

[Art. 31 Abs. 1] d. Er begutachtet, inwieweit die Datenschutzgesetzgebung im Ausland einen angemessenen Schutz ge-
währleistet. 

[Art. 31 Abs. 1] e. Er prüft die ihm nach Artikel 6 Absatz 3 gemeldeten Garantien und Datenschutzregeln. 

[Art. 31 Abs. 1] f. Er prüft die Zertifizierungsverfahren nach Artikel 11 und kann dazu Empfehlungen nach Artikel 27 Absatz 
4 oder 29 Absatz 3 abgeben. 

 

 3 Der EDÖB ist befugt, gegenüber den ausländischen Behör-
den, die für den Datenschutz zuständig sind, zu erklären, dass 
im Bereich des Datenschutzes in der Schweiz die direkte Zu-
stellung zulässig ist, sofern der Schweiz Gegenrecht gewährt 
wird. 

 5. Abschnitt: Gebühren 5. Abschnitt: Gebühren 

 Art. 53 Art. 59 

 1 Der Beauftragte erhebt von privaten Personen Gebühren 
für: 

1 Der EDÖB erhebt von privaten Personen Gebühren für: 

 a. die Stellungnahme zu einem Verhaltenskodex nach Artikel 
10 Absatz 2; 

a. die Stellungnahme zu einem Verhaltenskodex nach Artikel 
11 Absatz 2; 

 b. die Genehmigung von Standarddatenschutzklauseln und 
verbindlichen unternehmensinternen Datenschutzvorschriften 
nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben d und e; 

b. die Genehmigung von Standarddatenschutzklauseln und 
verbindlichen unternehmensinternen Datenschutzvorschriften 
nach Artikel 16 Absatz 2 Buchstaben d und e; 
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 c. die Konsultation aufgrund einer Datenschutz-Folgenab-
schätzung nach Artikel 21 Absatz 2; 

c. die Konsultation aufgrund einer Datenschutz-Folgenab-
schätzung nach Artikel 23 Absatz 2; 

 d. Massnahmen nach den Artikeln 44 Absatz 2 und 45; d. vorsorgliche Massnahmen und Massnahmen nach Artikel 
51; 

 e. Beratungen in Fragen des Datenschutzes nach Artikel 52 
Absatz 1 Buchstabe a. 

e. Beratungen in Fragen des Datenschutzes nach Artikel 58 
Absatz 1 Buchstabe a. 

 2 Der Bundesrat legt die Höhe der Gebühren fest. 2 Der Bundesrat legt die Höhe der Gebühren fest. 

 3 Er kann festlegen, in welchen Fällen es möglich ist, auf die 
Erhebung einer Gebühr zu verzichten oder sie zu reduzieren. 

3 Er kann festlegen, in welchen Fällen es möglich ist, auf die 
Erhebung einer Gebühr zu verzichten oder sie zu reduzieren. 

7. Abschnitt: Strafbestimmungen 8. Kapitel: Strafbestimmungen 8. Kapitel: Strafbestimmungen 

Art. 34 Verletzung der Auskunfts-, Melde- und Mitwir-
kungspflichten 

Art. 54 Verletzung von Informations-, Auskunfts- und 
Mitwirkungspflichten 

Art. 60 Verletzung von Informations-, Auskunfts- und 
Mitwirkungspflichten 

1 Mit Busse werden private Personen auf Antrag bestraft: 1 Mit Busse bis zu 250 000 Franken werden private Personen 
auf Antrag bestraft: 

1 Mit Busse bis zu 250 000 Franken werden private Personen 
auf Antrag bestraft: 

a. die ihre Pflichten nach den Artikeln 8–10 und 14 verletzen, 
indem sie vorsätzlich eine falsche oder eine unvollständige 
Auskunft erteilen; 

a. die ihre Pflichten nach den Artikeln 17, 19 und 23–25 verlet-
zen, indem sie vorsätzlich eine falsche oder unvollständige 
Auskunft erteilen; 

a. die ihre Pflichten nach den Artikeln 19, 21 und 25–27 verlet-
zen, indem sie vorsätzlich eine falsche oder unvollständige 
Auskunft erteilen; 

b. die es vorsätzlich unterlassen: b. die es vorsätzlich unterlassen: b. die es vorsätzlich unterlassen: 
1. die betroffene Person nach Artikel 14 Absatz 1 zu informie-
ren, oder 

1. die betroffene Person nach den Artikeln 17 Absatz 1 und 19 
Absatz 1 zu informieren, oder 

1. die betroffene Person nach den Artikeln 19 Absatz 1 und 21 
Absatz 1 zu informieren, oder 

2. ihr die Angaben nach Artikel 14 Absatz 2 zu liefern. 2. ihr die Angaben nach Artikel 17 Absatz 2 zu liefern. 2. ihr die Angaben nach Artikel 19 Absatz 2 zu liefern. 

2 Mit Busse werden private Personen bestraft, die vorsätzlich: 2 Mit Busse bis zu 250 000 Franken werden private Personen 
bestraft, die unter Verstoss gegen Artikel 43 Absatz 3 dem Be-
auftragten im Rahmen einer Untersuchung vorsätzlich falsche 
Auskünfte erteilen oder vorsätzlich die Mitwirkung verwei-
gern. 

2 Mit Busse bis zu 250 000 Franken werden private Personen 
bestraft, die unter Verstoss gegen Artikel 49 Absatz 3 dem 
EDÖB im Rahmen einer Untersuchung vorsätzlich falsche Aus-
künfte erteilen oder vorsätzlich die Mitwirkung verweigern. 

   
b. dem Beauftragten bei der Abklärung eines Sachverhaltes 
(Art. 29) falsche Auskünfte erteilen oder die Mitwirkung ver-
weigern. 
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 Art. 55 Verletzung von Sorgfaltspflichten Art. 61 Verletzung von Sorgfaltspflichten 

 Mit Busse bis zu 250 000 Franken werden private Personen 
auf Antrag bestraft, die vorsätzlich: 

Mit Busse bis zu 250 000 Franken werden private Personen 
auf Antrag bestraft, die vorsätzlich: 

 a. unter Verstoss gegen Artikel 13 Absätze 1 und 2 und ohne 
dass die Voraussetzungen nach Artikel 14 erfüllt sind, Perso-
nendaten ins Ausland bekanntgeben; 

a. unter Verstoss gegen Artikel 16 Absätze 1 und 2 und ohne 
dass die Voraussetzungen nach Artikel 17 erfüllt sind, Perso-
nendaten ins Ausland bekanntgeben; 

 b. die Datenbearbeitung einem Auftragsbearbeiter überge-
ben, ohne dass die Voraussetzungen nach Artikel 8 Absätze 1 
und 2 erfüllt sind; 

b. die Datenbearbeitung einem Auftragsbearbeiter überge-
ben, ohne dass die Voraussetzungen nach Artikel 9 Absätze 1 
und 2 erfüllt sind; 

 c. die Mindestanforderungen an die Datensicherheit, die der 
Bundesrat nach Artikel 7 Absatz 3 erlassen hat, nicht einhal-
ten. 

c. die Mindestanforderungen an die Datensicherheit, die der 
Bundesrat nach Artikel 8 Absatz 3 erlassen hat, nicht einhal-
ten. 

   

Art. 35 Verletzung der beruflichen Schweigepflicht Art. 56 Verletzung der beruflichen Schweigepflicht Art. 62 Verletzung der beruflichen Schweigepflicht 

1 Wer vorsätzlich geheime, besonders schützenswerte Perso-
nendaten oder Persönlichkeitsprofile unbefugt bekannt gibt, 
von denen er bei der Ausübung seines Berufes, der die Kennt-
nis solcher Daten erfordert, erfahren hat, wird auf Antrag mit 
Busse bestraft. 

1 Wer geheime Personendaten vorsätzlich offenbart, von de-
nen sie oder er bei der Ausübung ihres oder seines Berufes, 
der die Kenntnis solcher Daten erfordert, Kenntnis erlangt hat, 
wird auf Antrag mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft. 

1 Wer geheime Personendaten vorsätzlich offenbart, von de-
nen sie oder er bei der Ausübung ihres oder seines Berufes, 
der die Kenntnis solcher Daten erfordert, Kenntnis erlangt hat, 
wird auf Antrag mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft. 

2 Gleich wird bestraft, wer vorsätzlich geheime, besonders 
schützenswerte Personendaten oder Persönlichkeitsprofile 
unbefugt bekannt gibt, von denen er bei der Tätigkeit für den 
Geheimhaltungspflichtigen oder während der Ausbildung bei 
diesem erfahren hat. 

2 Gleich wird bestraft, wer vorsätzlich geheime Personenda-
ten offenbart, von denen sie oder er bei der Tätigkeit für eine 
geheimhaltungspflichtige Person oder während der Ausbil-
dung bei dieser Kenntnis erlangt hat. 

2 Gleich wird bestraft, wer vorsätzlich geheime Personenda-
ten offenbart, von denen sie oder er bei der Tätigkeit für eine 
geheimhaltungspflichtige Person oder während der Ausbil-
dung bei dieser Kenntnis erlangt hat. 

3 Das unbefugte Bekanntgeben geheimer, besonders schüt-
zenswerter Personendaten oder Persönlichkeitsprofile ist 
auch nach Beendigung der Berufsausübung oder der Ausbil-
dung strafbar. 

3 Das Offenbaren geheimer Personendaten ist auch nach Be-
endigung der Berufsausübung oder der Ausbildung strafbar. 

3 Das Offenbaren geheimer Personendaten ist auch nach Be-
endigung der Berufsausübung oder der Ausbildung strafbar. 

 Art. 57 Missachten von Verfügungen Art. 63 Missachten von Verfügungen 

 Mit Busse bis zu 250 000 Franken werden private Personen 
bestraft, die einer vom Beauftragten unter Hinweis auf die 
Strafdrohung dieses Artikels ergangenen Verfügung oder ei-
nem Entscheid der Rechtsmittelinstanzen vorsätzlich nicht 
Folge leisten. 

Mit Busse bis zu 250 000 Franken werden private Personen 
bestraft, die einer Verfügung des EDÖB oder einem Entscheid 
der Rechtsmittelinstanzen, die oder der unter Hinweis auf die 
Strafdrohung dieses Artikels ergangen ist, vorsätzlich nicht 
Folge leisten. 
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 Art. 58 Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben Art. 64 Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben 

 1 Für Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben sind die Artikel 
6 und 7 des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das Ver-
waltungsstrafrecht (VStrR) anwendbar. 

1 Für Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben sind die Artikel 
6 und 7 des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das Ver-
waltungsstrafrecht (VStrR) anwendbar. 

 2 Fällt eine Busse von höchstens 50 000 Franken in Betracht 
und würde die Ermittlung der nach Artikel 6 VStrR strafbaren 
Personen Untersuchungsmassnahmen bedingen, die im Hin-
blick auf die verwirkte Strafe unverhältnismässig wären, so 
kann die Behörde von einer Verfolgung dieser Personen abse-
hen und an ihrer Stelle den Geschäftsbetrieb (Art. 7 VStrR) zur 
Bezahlung der Busse verurteilen. 

2 Fällt eine Busse von höchstens 50 000 Franken in Betracht 
und würde die Ermittlung der nach Artikel 6 VStrR strafbaren 
Personen Untersuchungsmassnahmen bedingen, die im Hin-
blick auf die verwirkte Strafe unverhältnismässig wären, so 
kann die Behörde von einer Verfolgung dieser Personen abse-
hen und an ihrer Stelle den Geschäftsbetrieb (Art. 7 VStrR) zur 
Bezahlung der Busse verurteilen. 

 Art. 59 Zuständigkeit Art. 65 Zuständigkeit 

 1 Die Verfolgung und die Beurteilung strafbarer Handlungen 
obliegen den Kantonen. 

1 Die Verfolgung und die Beurteilung strafbarer Handlungen 
obliegen den Kantonen. 

 2 Der Beauftragte kann bei der zuständigen Strafverfolgungs-
behörde Anzeige erstatten und im Verfahren die Rechte einer 
Privatklägerschaft wahrnehmen. 

2 Der EDÖB kann bei der zuständigen Strafverfolgungsbe-
hörde Anzeige erstatten und im Verfahren die Rechte einer 
Privatklägerschaft wahrnehmen. 

Art. 36 Vollzug Art. 60 Verfolgungsverjährung Art. 66 Verfolgungsverjährung 

1 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen. 
2 … 

Die Strafverfolgung verjährt nach fünf Jahren. Die Strafverfolgung verjährt nach fünf Jahren. 

3 Er kann für die Auskunftserteilung durch diplomatische und 
konsularische Vertretungen der Schweiz im Ausland Abwei-
chungen von den Artikeln 8 und 9 vorsehen. 

  

4 Er kann ferner bestimmen:   

a. welche Datensammlungen ein Bearbeitungsreglement be-
nötigen; 

  

b. unter welchen Voraussetzungen ein Bundesorgan Perso-
nendaten durch einen Dritten bearbeiten lassen oder für 
Dritte bearbeiten darf; 

  

c. wie die Mittel zur Identifikation von Personen verwendet 
werden dürfen. 

  

6 Er regelt, wie Datensammlungen zu sichern sind, deren Da-
ten im Kriegs- oder Krisenfall zu einer Gefährdung von Leib 
und Leben der betroffenen Personen führen können. 
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Art. 37 Vollzug durch die Kantone   

1 Soweit keine kantonalen Datenschutzvorschriften bestehen, 
die einen angemessenen Schutz gewährleisten, gelten für das 
Bearbeiten von Personendaten durch kantonale Organe beim 
Vollzug von Bundesrecht die Artikel 1–11a, 16, 17, 18–22 und 
25 Absätze 1–3 dieses Gesetzes. 

  

2 Die Kantone bestimmen ein Kontrollorgan, welches für die 
Einhaltung des Datenschutzes sorgt. Die Artikel 27, 30 und 31 
sind sinngemäss anwendbar. 

  

 9. Kapitel: Abschluss von Staatsverträgen 9. Kapitel: Abschluss von Staatsverträgen 

 Art. 61 Art. 67 

[Art. 36] 5 Er [der EDÖB] kann völkerrechtliche Verträge über 
den Datenschutz abschliessen, wenn sie den Grundsätzen die-
ses Gesetzes entsprechen. 

Der Bundesrat kann Staatsverträge abschliessen betreffend: Der Bundesrat kann Staatsverträge abschliessen betreffend: 

 a. die internationale Zusammenarbeit zwischen Datenschutz-
behörden; 

a. die internationale Zusammenarbeit zwischen Datenschutz-
behörden; 

 b. die gegenseitige Anerkennung eines angemessenen Schut-
zes für die Bekanntgabe von Personendaten ins Ausland. 

b. die gegenseitige Anerkennung eines angemessenen Schut-
zes für die Bekanntgabe von Personendaten ins Ausland. 

8. Abschnitt: Schlussbestimmungen 10. Kapitel: Schlussbestimmungen 10. Kapitel: Schlussbestimmungen 

 Art. 62 Aufhebung und Änderung anderer Erlasse Art. 68 Aufhebung und Änderung anderer Erlasse 

 Die Aufhebung und die Änderung anderer Erlasse werden im 
Anhang geregelt. 

Die Aufhebung und die Änderung anderer Erlasse werden im 
Anhang 1 geregelt. 

Art. 38 Übergangsbestimmungen Art. 63 Übergangsbestimmungen betreffend die Pflich-
ten des Verantwortlichen 

Art. 63 Übergangsbestimmungen betreffend die Pflich-
ten des Verantwortlichen 

1 Die Inhaber von Datensammlungen müssen bestehende Da-
tensammlungen, die nach Artikel 11 zu registrieren sind, spä-
testens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes anmelden. 

 

1 Die Informationspflicht bei der Beschaffung von Personen-
daten richtet sich während zwei Jahren nach Inkrafttreten die-
ses Gesetzes nach dem bisherigen Recht. 

1 Die Informationspflicht bei der Beschaffung von Personen-
daten richtet sich während zwei Jahren nach Inkrafttreten die-
ses Gesetzes nach dem bisherigen Recht. 
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2 Sie müssen innert einem Jahr nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes die notwendigen Vorkehren treffen, damit sie die Aus-
künfte nach Artikel 8 erteilen können. 

  

 2 Die Artikel 6 und 17–21 gelten während zwei Jahren nach In-
krafttreten dieses Gesetzes nur für Datenbearbeitungen im 
Sinne der Artikel 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2016/680. 

2 Die Artikel 6 und 17–21 gelten während zwei Jahren nach In-
krafttreten dieses Gesetzes nur für Datenbearbeitungen im 
Sinne der Artikel 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2016/680. 

3 Bundesorgane dürfen eine bestehende Datensammlung mit 
besonders schützenswerten Personendaten oder mit Persön-
lichkeitsprofilen noch bis am 31. Dezember 2000 benützen, 
ohne dass die Voraussetzungen von Artikel 17 Absatz 2 erfüllt 
sind. 

  

4 Im Asyl- und Ausländerbereich wird die Frist nach Absatz 3 
bis zum Inkrafttreten des totalrevidierten Asylgesetzes vom 
26. Juni 199878 sowie der Änderung des Bundesgesetzes vom 
26. März 193179 über Aufenthalt und Niederlassung der Aus-
länder verlängert. 

  

Art. 38a Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. 
März 2010 

  

Die Wahl des Beauftragten und die Beendigung seines Arbeits-
verhältnisses unterstehen bis zum Ende der Legislaturperiode, 
in der diese Änderung in Kraft tritt, dem bisherigen Recht. 

  

 Art. 64 Übergangsbestimmungen betreffend Bearbei-
tungen 

Art. 69 Übergangsbestimmungen betreffend laufende 
Bearbeitungen 

 1 Datenbearbeitungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes abgeschlossen sind, richten sich mit Aus-
nahme der Rechte der betroffenen Person (Art. 23–25) nach 
dem bisherigen Recht. 

Die Artikel 7, 22 und 23 sind nicht anwendbar auf Datenbear-
beitungen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen 
wurden, wenn der Bearbeitungszweck unverändert bleibt und 
keine neuen Daten beschafft werden. 

 2 Datenbearbeitungen, die unter bisherigem Recht begonnen 
wurden und nach Inkrafttreten dieses Gesetzes fortdauern, 
müssen spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes den Anforderungen dieses Gesetzes genügen. 

 

 3 Die Artikel 6, 20 und 21 sind nicht anwendbar auf Bearbei-
tungen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen wur-
den, wenn der Bearbeitungszweck unverändert bleibt und 
keine neuen Daten beschafft werden. 
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 4 Im Übrigen gilt das neue Recht für Datenbearbeitungen ab 
dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens. 

 

 Art. 65 Übergangsbestimmung betreffend laufende 
Verfahren 

Art. 70 Übergangsbestimmung betreffend laufende 
Verfahren 

 Dieses Gesetz gilt nicht für Untersuchungen des Beauftragten, 
die im Zeitpunkt des Inkrafttretens hängig sind; es ist ebenfalls 
nicht anwendbar auf hängige Beschwerden gegen erstinstanz-
liche Entscheide, die vor dem Inkrafttreten ergangen sin d. 
Diese Fälle unterstehen dem bisherigen Recht. 

Dieses Gesetz gilt nicht für Untersuchungen des EDÖB, die im 
Zeitpunkt seines Inkrafttretens hängig sind; es ist ebenfalls 
nicht anwendbar auf hängige Beschwerden gegen erstinstanz-
liche Entscheide, die vor seinem Inkrafttreten ergangen sind. 
Diese Fälle unterstehen dem bisherigen Recht. 

 Art. 66 Übergangsbestimmung betreffend Daten juris-
tischer Personen 

Art. 71 Übergangsbestimmung betreffend Daten juris-
tischer Personen 

 Für Bundesorgane finden Vorschriften in anderen Bundeser-
lassen, die sich auf Personendaten beziehen, während fünf 
Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes weiter Anwendung 
auf Daten juristischer Personen. Insbesondere können Bun-
desorgane während fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes Daten juristischer Personen nach Artikel 57s Absätze 1 
und 2 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes 
vom 21. März 1997 weiterhin bekanntgeben, wenn sie ge-
stützt auf eine Rechtsgrundlage zur Bekanntgabe von Perso-
nendaten ermächtigt sind. 

Für Bundesorgane finden Vorschriften in anderen Bundeser-
lassen, die sich auf Personendaten beziehen, während fünf 
Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes weiter Anwendung 
auf Daten juristischer Personen. Insbesondere können Bun-
desorgane während fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes Daten juristischer Personen nach Artikel 57s Absätze 1 
und 2 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes 
vom 21. März 1997 weiterhin bekanntgeben, wenn sie ge-
stützt auf eine Rechtsgrundlage zur Bekanntgabe von Perso-
nendaten ermächtigt sind. 

 Art. 67 Übergangsbestimmung betreffend die Zertifi-
zierung 

Art. 67 Übergangsbestimmung betreffend die Zertifi-
zierung 

 1 Der Bundesrat erlässt innert zwei Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes die Vorschriften über die Anerkennung von 
Zertifizierungsverfahren und über die Einführung eines Daten-
schutz-Qualitätszeichens. 

1 Der Bundesrat erlässt innert zwei Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes die Vorschriften über die Anerkennung von 
Zertifizierungsverfahren und über die Einführung eines Daten-
schutz-Qualitätszeichens. 

 2 Während dieser Frist richtet sich die Zertifizierung nach dem 
bisherigen Recht. 

2 Während dieser Frist richtet sich die Zertifizierung nach dem 
bisherigen Recht. 

Art. 39 Referendum und Inkrafttreten   

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.   
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.   
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  Art. 72 Übergangsbestimmung betreffend die Wahl 
und die Beendigung der Amtsdauer der oder des Be-
auftragten  

Die Wahl der oder des Beauftragten sowie die Beendigung ih-
rer oder seiner Amtsdauer unterstehen bis zum Ende der Le-
gislaturperiode, in der dieses Gesetz in Kraft tritt, dem bisheri-
gen Recht. 

  Art. 73 Koordination 

  Die Koordination mit anderen Erlassen wird im Anhang 2 gere-
gelt.  

 Art. 69  Art. 74 Referendum und Inkrafttreten  

 1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
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